
Die Bedeutung klarer Regeln: Eine Wirkungsanalyse an-

hand der Public-Administration-Dichotomy zur Vermei-

dung von unlauterem Prüfungsverhalten an der Rechts-

wissenschaftlichen Fakultät der Universität  

Zürich 

Ein Beispiel anhand der Bestimmung zu Markierungen im Merkblatt zu 

den Leistungsnachweisen 

MAS-Arbeit eingereicht der Universität Bern  

im Rahmen des Executive Master of Public Administration (MPA) 

Betreuender Dozent: Dr. Christian Rosser 

Kompetenzzentrum für Public Management 

Schanzeneckstrasse 1 

CH-3001 Bern 

Verfasser: Adrian Boxler 

aus Gams SG 

Grundstrasse 15A 

8405 Winterthur  

Winterthur, 29.04.2023



II 

Executive Summary 

Das Ziel der vorliegenden Studie war es, die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Poli-

tik in der Rechtswissenschaftlichen Fakultät Universität Zürich zu untersuchen. Insbesondere 

wurde die Wirksamkeit von Regelungen und Bestimmungen zur Kennzeichnung von Prü-

fungsarbeiten untersucht und daraufhin überprüft, wie eine enge Zusammenarbeit zwischen 

Politik und Verwaltung dazu beitragen kann, die Qualität und Effektivität von Regelungen zu 

verbessern. 

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und 

Politik unerlässlich ist, um Diskrepanzen zwischen dem intendierten Regelungswillen der 

Fakultätsversammlung und dem tatsächlichen Outcome bzw. Impact zu minimieren. Insbe-

sondere müssen Regelungen und Bestimmungen klar und präzise formuliert sein, damit Stu-

dierende ihr Verhalten entsprechend ausrichten können. Durch die gemeinsame Nutzung von 

Ressourcen und Fachwissen können beide Bereiche schneller und effektiver handeln, um Re-

gelungen anzupassen und zu verbessern. Die Anwendung der Rechtssetzungstechnik bei der 

Ausgestaltung von Gesetzen, Verordnungen oder Regelwerken kann zu einer verbesserten 

Verständlichkeit und daher zu einem verringerten Potenzial für Missverständnisse und Fehlin-

terpretationen führen. Die Sichtbarmachung der Normstruktur durch einen Ausnahmekatalog 

unter Zuhilfenahme der Eugen Huber-Regel wurde die Bestimmung deutlich verständlicher.  

Zusammenfassend betont die Studie die Bedeutung einer Zusammenarbeit zwischen Politik 

und Verwaltung für eine wirksame und effektive öffentliche Verwaltung. Eine enge Zusam-

menarbeit kann zu besseren Regelungen und Entscheidungen führen, die konsistent und klar 

formuliert sind und gleichzeitig den Bedürfnissen der Bürger entsprechen. Durch eine verbes-

serte Kommunikation und den Austausch von Ressourcen und Fachwissen können Politiker 

und Beamte auch schneller auf sich ändernde Umstände und Bedürfnisse reagieren und die 

Qualität und Effizienz der öffentlichen Verwaltung verbessern. 
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1 Einleitung  

Im Rahmen ihrer ständigen Bemühungen, die Lehre an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 

der Universität Zürich weiter zu verbessern, hat sich die Rechtswissenschaftliche Fakultät 

entschlossen, das Prüfungsreglement zu überarbeiten. Dieser Schritt mag auf den ersten Blick 

harmlos erscheinen, doch er wirft grundlegende Fragen über die Zukunft der rechtswissen-

schaftlichen Ausbildung und die Balance zwischen akademischer Bildung und Berufspraxis 

auf. Die Debatte ist entfacht: Wie weit soll die kreative Freiheit von Lehrkräften reichen, 

wenn es darum geht, den Lernprozess zu optimieren und dabei gleichzeitig das wissenschaft-

liche Erbe zu bewahren? Die Einführung des neuen Prüfungsreglements konfrontiert Studie-

rende und Lehrende gleichermassen mit neuen Herausforderungen. Es geht in dieser Arbeit 

nicht nur darum, ob Studierende ihre Gesetzestexte bearbeiten und Notizen hinzufügen dürfen 

- es geht um die Verschiebung eines Paradigmas, das die Juristenausbildung näher an die Rea-

litäten des Berufsalltags heranführt. Dieser erfordert sowohl Mut als auch Weitsicht, um in 

einer zunehmend vernetzten und dynamischen Welt bestehen zu können. Gleichzeitig gibt das 

Prüfungsreglement Anlass zur Reflexion über die Bedeutung der Wissenschaftsfreiheit und 

ihrer Verankerung in der schweizerischen Bundesverfassung. Diese Freiheit bildet das Fun-

dament unserer akademischen Kultur und ermöglicht eine offene, kritische und unabhängige 

Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Fragestellungen. 

Angesichts dieser Debatte müssen wir uns fragen: Stehen wir an einem Wendepunkt in der 

Geschichte der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich? Wird dieses neue 

Prüfungsreglement einen signifikanten Beitrag zur Verbesserung der Ausbildung leisten und 

die Juristenausbildung weiter vorantreiben? Eines ist aber sicher: Die Entscheidung, das Prü-

fungsreglement zu überarbeiten, ist der richtige Schritt in Richtung einer fortschrittlicheren, 

an den beruflichen Realitäten orientierten Ausbildung. Die Zeit wird zeigen, ob diese Bemü-

hungen Früchte tragen und die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Zürich wei-

terhin als eine der führenden Institutionen im Bereich der Rechtswissenschaften etablieren 

können. 

1.1 Relevanz für Theorie und Praxis 

Diese Arbeit trägt zum wissenschaftlichen Diskurs über die Public-Administration-

Dichotomy bei, indem es die Rolle der Verwaltung bei der Gestaltung von verständlichen und 

klaren gesetzlichen Bestimmungen und Merkblättern untersucht. Dies kann dazu beitragen, 

bestehende Theorien und Konzepte zu erweitern oder neue Perspektiven und Erklärungsan-

sätze zu entwickeln. Die Forschungsergebnisse können helfen, das Verständnis darüber zu 

vertiefen, wie die Verständlichkeit von Bestimmungen und Merkblättern die Effizienz und 

Wirksamkeit der öffentlichen Verwaltung beeinflusst. Die aktuelle Debatte um die Public-

Administration-Dichotomy befasst sich mit der Trennung von Politik und Verwaltung, wobei 

die Politik die Entscheidungen trifft und die Verwaltung diese Entscheidungen umsetzt. Das 
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Experiment, das in dieser Diskussion vorgestellt wird, konzentriert sich auf die Verständlich-

keit von Prüfungsbestimmungen an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität 

Zürich, und obwohl es nicht direkt mit der Public-Administration-Dichotomy in unmittelbarer 

Verbindung steht, gibt es einige Aspekte, die als relevant betrachtet werden könnten, welche 

auch «im Grossen» angewendet werden könnten. Das Experiment zeigt, wie wichtig es ist, 

dass (gesetzliche) Bestimmungen klar und verständlich formuliert sind. Dies hat Auswirkun-

gen auf die öffentliche Verwaltung, da eine bessere Verständlichkeit von Bestimmungen und 

Merkblättern dazu beitragen kann, die Effizienz und Wirksamkeit der Verwaltung zu erhöhen. 

Indem die Verwaltung darauf abzielt, Vorschriften klarer und verständlicher zu gestalten, 

kann sie eine bessere Umsetzung der politischen Entscheidungen gewährleisten.  

Durch die Untersuchung der Bedeutung von Kontext und Zielgruppenkenntnissen für die Ge-

staltung von Bestimmungen und Merkblättern trägt die Arbeit zudem zur Entwicklung von 

Theorien bei, die eine stärkere Integration von Politik und Verwaltung befürworten. 

Die Ergebnisse der Arbeit können für politische Entscheidungsträger und Verwaltungsbeamte 

von praktischem Nutzen sein, indem sie aufzeigen, wie sie Bestimmungen und Merkblätter 

effektiver gestalten können, um eine bessere Umsetzung von Gesetzen und Vorschriften zu 

erreichen. Die Forschung kann zur Identifizierung von Best Practices in der Gestaltung von 

Bestimmungen und Merkblättern beitragen und somit öffentlichen Institutionen und Organi-

sationen helfen, ihre Abläufe und Prozesse zu optimieren. Die Arbeit kann auch dazu beitra-

gen, das Bewusstsein für die Bedeutung von Kommunikation und Transparenz zwischen Poli-

tik und Verwaltung zu erhöhen, um eine effektivere Zusammenarbeit und ein besseres Ver-

ständnis der jeweiligen Anforderungen und Bedürfnisse zu fördern. 

1.2 Ziel der Arbeit 

Das Ziel dieser Masterarbeit ist es, die aktuelle Debatte rund um die Überarbeitung des Prü-

fungsreglements an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich im Kontext 

der Public-Administration-Dichotomy kritisch zu untersuchen. Dabei sollen sowohl theoreti-

sche als auch praktische Aspekte beleuchtet werden, um ein umfassendes Verständnis der 

Implikationen dieser Reform für die juristische Ausbildung und die Auswirkungen auf Studie-

rende und Lehrende zu erlangen. 

Zu diesem Zweck werden folgende Fragestellungen erörtert: 

− Inwiefern beeinflusst die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung (Studiendekanat) und

Politik (Fakultätsversammlung) die Gestaltung und Umsetzung von Prüfungsregle-

menten an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich?

− Welche Auswirkungen haben diese Veränderungen auf die juristische Bildung und die

Anforderungen an Studierende und Lehrende?

− Inwiefern trägt die Überarbeitung des Prüfungsreglements dazu bei, die Relevanz der

juristischen Ausbildung für eine moderne und komplexe Gesellschaft zu stärken?
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Die Erkenntnisse aus dieser Arbeit sollen dazu beitragen, die aktuelle Diskussion um die 

Neugestaltung des Prüfungsreglements fundiert und differenziert zu führen. Durch die Ver-

knüpfung von Theorie und Praxis wird angestrebt, sowohl wissenschaftliche Erkenntnisse als 

auch praktische Erfahrungen in die Analyse einzubeziehen, um ein ganzheitliches Bild der 

Chancen und Herausforderungen für andere Felder über die Bildung hinaus zu erlangen. 

1.3 Aufbau 

Diese Masterarbeit ist strukturiert und systematisch aufgebaut, um einen umfassenden Ein-

blick in das Forschungsthema und die Analyse der Ergebnisse zu gewähren. Zunächst beginnt 

die Arbeit mit der Einleitung, in der die Relevanz des Themas sowohl für die Theorie als auch 

für die Praxis dargelegt wird. Zudem werden das Ziel und der Aufbau der Arbeit vorgestellt. 

Im darauffolgenden Kapitel zum theoretischen Rahmen wird der theoretische Hintergrund der 

Public-Administration-Dichotomy und des linearen Wirkungsmodells diskutiert. Die ver-

schiedenen Aspekte und Kritikpunkte der Theorien werden beleuchtet, und die Rolle der Fa-

kultätsversammlung als politisches Organ wird analysiert. 

Anschliessend werden im Methodenkapitel das Forschungsdesign, die Datenerhebung und die 

Messmethoden beschrieben. Dieses Kapitel dient als Grundlage für das Verständnis der expe-

rimentellen Ergebnisse und deren Interpretation. 

Im Ergebniskapitel werden die deskriptiven Analysen der erhobenen Daten präsentiert. Die 

Ergebnisse werden sowohl nach Bestimmungen als auch nach einzelnen Fragen aufgeschlüs-

selt, um ein detailliertes Verständnis der Erkenntnisse zu ermöglichen. 

In der abschliessenden Diskussion widmet sich die Arbeit der Diskussion der empirischen 

Ergebnisse, den Limitierungen der Studie und der theoretisch-wissenschaftlichen Relevanz. 

Schliesslich werden Schlussfolgerungen gezogen und Empfehlungen für zukünftige For-

schungsarbeiten gegeben. 
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2 Theoretischer Rahmen 

2.1 Public-Administration-Dichotomy 

Die Beziehung zwischen Politik und Verwaltung hat eine lange und komplexe Geschichte und 

wird oft als ein zentrales Thema in der Verwaltungswissenschaft betrachtet. Diese Debatte hat 

ihren Ursprung in den Beiträgen von Max Weber und Woodrow Wilson, die sich in ihren 

Schriften mit der Frage auseinandersetzten, ob und inwiefern Verwaltung und Politik getrennt 

sein sollten (Schedler & Eicher, 2013, S. 372).  

Weber definiert Bürokratie als eine spezialisierte administrative Struktur, die auf Regeln und 

Verfahren beruht, die rational und effizient sind (Sager & Rosser, 2009, S. 1137). Er argu-

mentiert bei seinen Ausführungen eher technisch und stellte den Staat und seine rationale Bü-

rokratie damit eher als Mechanismus, Maschine oder Apparat dar. Webers Bürokratiever-

ständnis fusste auf klaren Regeln, Hierarchie und Expertise. Er betonte dabei auch die Bedeu-

tung von Professionalität und Neutralität in der Verwaltung und forderte eine klare Trennung 

von Politik und Verwaltung, weil er befürchtete, dass der mächtige bürokratische Apparat, mit 

seinen eigennutzenmaximierenden Beamten, die Bürokratie zum Selbstzweck erheben und die 

eigene Macht gegenüber der Politik ausbauen will. Diese Trennung war zusammen mit Ein-

richtung einer steilen Hierarchie ein Element der Machtbegrenzung gegenüber der Politik 

(Sager & Rosser, 2009, S. 1142).  

Wilson betonte die Bedeutung von Effizienz und Rationalität in der Verwaltung und verlangte 

zwar nicht ganz so eindeutig wie Weber die Trennung von Politik und Verwaltung, doch ver-

langte auch er, dass obwohl die Politik die Aufgaben für die Verwaltung stellt, man nicht zu-

lassen solle, dass sie ihre Ämter manipulieren (Sager & Rosser, 2009, 1144 mit Verweis auf 

Wilson, 1887, S. 209–210). Er argumentierte, dass die Verwaltung die Politik unterstützen 

und nicht beeinflussen sollte, um eine effektive und effiziente Regierungsführung zu gewähr-

leisten. Ausserdem soll die Verwaltung den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger ent-

sprechen, d.h. den Gemeinwillen des Volkes repräsentieren, und dass sie transparent und re-

chenschaftspflichtig ist. 

2.1.1 Kritik an der Weber-Wilson-Theorie 

In den 1920er- und 1930er-Jahren dominierte das Dichotomie-Modell in den USA, aber in 

den 1940er-Jahren wurde es zunehmend kritisiert (Schedler & Eicher, 2013, S. 373 mit Ver-

weis auf Svara, 1998, S. 52). Kritiker argumentierten, dass eine strikte Trennung von Politik 

und Verwaltung in der Praxis nicht umsetzbar sei und dass eine aktive Beteiligung von Ver-

waltungsangestellten am politischen Prozess notwendig sei, um eine den Bedürfnissen der 

Öffentlichkeit angepasste Politik zu garantieren (Schedler & Eicher, 2013, S. 373 mit Verweis 

auf Jacobsen, 2006, S. 303). Ein weiterer Ansatz kam von den Anhängern einer politisch-

pluralistischen Sichtweise, die argumentierten, dass Verwaltungsangestellte als eine weitere 

Interessengruppe betrachtet werden sollten und daher auch am politischen Geschehen teilha-



5 

ben sollten (Schedler & Eicher, 2013, S. 373 mit Verweis auf Fry & Nigro, S. 43). Trotz die-

ser Kritik verschwand das Dichotomie-Modell nicht vollständig, und es haben sich verschie-

dene Versionen des Konzepts entwickelt. Einige Autoren betonen zum Beispiel die Bedeu-

tung einer klaren Trennung zwischen politischer Führung und administrativer Umsetzung, 

während andere eine engere Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung befürworten. 

Insgesamt bleibt die Beziehung zwischen Politik und Verwaltung ein wichtiges Thema in der 

Verwaltungswissenschaft und es gibt weiterhin Debatten über die beste Art der Zusammenar-

beit. Einige Forscher argumentieren beispielsweise für eine stärkere Einbindung der Verwal-

tung in politische Entscheidungen, während andere die Bedeutung einer unabhängigen und 

fachlich orientierten Verwaltung betonen (Schedler & Eicher, 2013, S. 372–373). 

Trotz dieser Kritikpunkte bleibt die Theorie der Bürokratie ein wichtiger Bestandteil der mo-

dernen Verwaltungstheorie. Die Theorien von Weber und Wilson bieten wertvolle Einblicke 

in die Funktionsweise der modernen Bürokratie und helfen uns dabei, die Vor- und Nachteile 

von Bürokratie besser zu verstehen. Durch eine kritische Auseinandersetzung mit diesen The-

orien können wir die moderne Verwaltung verbessern und eine effektive und effiziente Regie-

rungsführung gewährleisten, die den Bedürfnissen der Gesellschaft entspricht (Schedler & 

Eicher, 2013, S. 373). 

2.1.2 Zusammenspiel von Rationalitäten zwischen Politik und Verwaltung 

Politiker und Verwaltungsmitarbeiter übernehmen in ihren jeweiligen Rollen weitgehend die 

Rationalität ihres sozialen Umfelds, auch wenn sie bis zu einem gewissen Grad an der Auf-

rechterhaltung oder Veränderung dieser Rationalität mitwirken. Politik und Management be-

finden sich in unterschiedlichen «Welten» mit unterschiedlichen Denkmustern, Begrifflich-

keiten und Sanktionsmechanismen, was zu unterschiedlichen Rationalitäten des Denkens und 

Handelns führt. Was politisch rational ist, kann auf das Management irrational wirken. Wo 

das Management Sachentscheidungen fällt, ist die Politik auf Mehrheiten angewiesen, um ihre 

Anliegen durchsetzen zu können. Mehrheiten wiederum sind oft das Ergebnis komplexer 

Aushandlungsprozesse, in denen Zustimmung oder Ablehnung zu Dingen getauscht wird, die 

oft nur wenig in Zusammenhang stehen. Es wird betont, dass die Unterschiede zwischen den 

Rationalitäten der Verwaltung und der Politik das Zusammenwirken im politisch-

administrativen System nicht leicht machen. Um eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu ge-

währleisten, ist eine Überschneidung der beiden Kreise mit einer Übersetzung zwischen den 

jeweiligen Rationalitäten notwendig. Wie stark die beiden Kreise überlappen und damit inter-

agieren, ist vom jeweiligen politisch-administrativen System abhängig (Schedler & Eicher, 

2013, S. 378). 
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Wie Abbildung 1 verdeutlicht, hängt die Interaktion zwischen Politikern und Verwaltungsan-

gestellten hauptsächlich von ihrer jeweiligen Position innerhalb der formalen Struktur ab. Die 

Interaktion zwischen führenden Politikern und Verwaltungsspitzen ist dabei ausgeprägter als 

zwischen einfachen Abgeordneten und Beamten. Persönliche Eigenschaften und situative 

Faktoren spielen demnach eine untergeordnete Rolle (Schedler & Eicher, 2013, S. 375). 

2.1.3 Fakultätsversammlung als «politisches Organ»? 

Der Regierungsrat steht nicht direkt über der Fakultätsversammlung. Die Hierarchieebenen 

zwischen dem Regierungsrat und der Fakultätsversammlung sind wie folgt: 

− Kantonsrat: Die Kompetenzen des Kantonsrats sind im Universitätsgesetz (UniG)

nicht direkt geregelt. Die Bestimmungen zum Kantonsrat, die im Zusammenhang mit

dem UniG stehen, beziehen sich auf seine Aufsichtsfunktion und seine Zuständigkeit

für bestimmte Entscheidungen im Bereich der Universität, wie zum Beispiel die Be-

willigung des Globalbudgets und die Genehmigung von Hochschulbeiträgen und

Konkordaten (§ 25 UniG).

− Regierungsrat: Der Regierungsrat übt die allgemeine Aufsicht über die Universität

aus und ist für bestimmte universitäre Angelegenheiten zuständig, die ihm in eigener

Kompetenz übertragen sind (§ 26 UniG).

− Universitätsrat: Der Universitätsrat ist das oberste strategische Leitungsorgan der

Universität und besteht aus Vertretern des Kantons, der Professoren, der Studierenden

und der weiteren Mitarbeitenden der Universität. Er ist für die Ernennung und Abberu-

fung der Rektorin oder des Rektors und der Prorektorinnen oder Prorektoren zustän-

dig, genehmigt den Entwicklungs- und Finanzplan, genehmigt die Studien- und Prü-

Abbildung 1: Zusammenspiel der Rationalitäten von Politik und Verwaltung 

Quelle: Schedler & Eicher, 2013, S. 379 mit Verweis auf Schedler & Proeller, 2000, S. 53
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fungsordnungen und kann Empfehlungen für den Erlass von Universitätsverordnungen 

aussprechen (§ 28 ff. UniG). 

− Universitätsleitung: Die Universitätsleitung koordiniert Forschung, Lehre und 

Dienstleistungen, führt den Finanzhaushalt und erlässt Institutsordnungen. Sie ist ver-

antwortlich für universitäre Angelegenheiten ohne Übertragung an andere Organe. Die 

Rektorin oder der Rektor vertritt die Universität und führt den Vorsitz in der Universi-

tätsleitung und der Erweiterten Universitätsleitung (§ 31 UniG). 

− Erweiterte Universitätsleitung: Die Erweiterte Universitätsleitung ist das oberste 

Organ im akademischen Bereich. Sie setzt sich zusammen aus der Universitätsleitung, 

den Dekaninnen und Dekanen der Fakultäten sowie den Delegierten der Stände 

(§ 32 UniG). 

− Fakultätsversammlung: Die Fakultätsversammlung ist das oberste Organ der Fakul-

tät. Sie setzt sich zusammen aus den Professorinnen und Professoren sowie den Dele-

gierten der Stände (§ 34 UniG). 

 

Abbildung 2: Organisations- und Leitungsstruktur der UZH 

 

Der Regierungsrat und der Kantonsrat (die politischen Organe im engeren Sinne) üben somit 

eine allgemeine Aufsicht über die Universität aus und ist für die Genehmigung bestimmter 

Entscheidungen und Vereinbarungen zuständig. Die Fakultätsversammlung ist hingegen zu-

ständig für die innerhalb der Fakultät anfallenden Entscheidungen und Regelungen, während 

der Universitätsrat die oberste strategische Leitungsorgan der Universität ist und damit das 

direkte Bindeglied zur Politik darstellt. Allerdings kann die Fakultätsversammlung indirekt 

Quelle: https://www.uzh.ch/cmsssl/de/explore/about/management/structure.html 
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auch politischen Einflüssen ausgesetzt sein, da sie Teil eines grösseren politischen Systems 

ist, das auch ausserhalb der Universität besteht. So kann es zum Beispiel vorkommen, dass 

politische Entscheidungen auf kantonaler oder nationaler Ebene die Fakultäten direkt beein-

flussen oder dass politische Interessen Einfluss auf deren Politik nehmen.  

Die Fakultätsversammlung ist ein Gremium, das aus gewählten Vertretern (d.h. insbesondere 

wegen der Funktion als Lehrstuhlinhaber) der Fakultät besteht und regelmässig zusammen-

tritt, um Entscheidungen in Bezug auf die Organisation und den Lehrplan der Fakultät zu tref-

fen (siehe dazu Abbildung 3). 

Abbildung 3: Organisation der Fakultät  

Quelle: https://www.ius.uzh.ch/de/faculty/organisation.html 
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Nach dem Universitätsgesetz § 24 Abs. 3 UniG ist es den Fakultäten erlaubt, Studienordnun-

gen zu erlassen und die Weiterbildung zu regeln. Ein Prüfungsreglement verweist auf die Stu-

dienordnung und somit fällt die Zuständigkeit dafür auch unter die Kompetenz der Fakultäten. 

Die Fakultätsversammlung als oberstes Organ der Fakultät kann dementsprechend ein Prü-

fungsreglement erlassen, gestützt auf die Studienordnung und fungiert damit gewissermassen 

als (politischer) Gesetzgeber innerhalb der Rechtswissenschaftlichen Fakultät.  

Ausgehend von dieser Prämisse hat die Fakultätsversammlung in diesem Fall das Merkblatt 

über die Prüfungsmethoden beschlossen, das den Lehrkräften mehr kreative Freiheit bei der 

Gestaltung von Prüfungen geben soll (Fakultätsversammlung der Rechtswissenschaftlichen 

Fakultät der Universität Zürich, 2021; nachstehend Merkblatt). Die Fakultätsversammlung 

trägt die Verantwortung gegenüber den Studierenden und der Gesellschaft, um sicherzustel-

len, dass die Bildungsaufgaben auf Stufe der Fakultät erfüllt werden und dass die Qualität der 

Ausbildung auf einem hohen Niveau gehalten wird. Die Fakultätsversammlung ist dabei auch 

ein mittelbares Bindeglied zwischen der kantonalen Politik und der Verwaltung und sorgt 

dafür, dass politische Entscheidungen in der Praxis umgesetzt werden. In diesem Fall wurde 

das Studiendekanat (unten Links in der Abbildung 3) mit der Umsetzung beauftragt.  

Die Tatsache, dass die Fakultätsversammlung der Rechtswissenschaftlichen Fakultät das 

Merkblatt auf Antrag der Verwaltung beschlossen hat, zeigt, dass es (wenn auch nur im Klei-

nen) eine Zusammenarbeit zwischen «Politik» und «Verwaltung» gab: Das Merkblatt wurde 

von der Verwaltung, d.h. der Rechtsstelle und dem Studiendekanat, entwickelt und von der 

Fakultätsversammlung, der Politik, gebilligt, um den Lehrkräften mehr kreative Freiheit bei 

der Gestaltung von Prüfungen zu geben und die Qualität und den Inhalt der Ausbildung zu 

verbessern. Die Fakultätsversammlung hatte somit den politischen Willen des kantonalen 

Gesetzgebers (Bildungsauftrag, siehe dazu unten Punkt 2.2.1), der die Wissenschaftsfreiheit 

und Lehre garantiert, auf eine konkrete Ausgestaltung im Prüfungsreglement übertragen und 

dabei die Anforderungen an die Qualität und den Inhalt der Ausbildung im Blick behalten und 

auf Antrag der Rechtsstelle und des Studiendekanats beschlossen. 

Allerdings führte, wie noch zu zeigen sein wird, vermutlich eine fehlerhafte Umsetzung der 

Bestimmungen im Merkblatt dazu, dass den Studierenden unrechtmässig Fehlverhalten zur 

Last gelegt wurde, was zu einem Vertrauensverlust in die fairen Prüfungsabläufe und die 

Qualität der Ausbildung führte (siehe dazu unten Methode Punkt 3).  

Nach den gemachten Ausführungen kann im vorliegenden Fall dennoch von einer Art Über-

setzungsproblematik gesprochen werden, da die Umsetzung der Bestimmungen des Merk-

blatts nicht den beabsichtigten Effekt hatte (auch wenn der kantonale Gesetzgeber nicht direkt 

bei der Ausgestaltung des Merkblatts nur mittelbar mitgewirkt hat). Im Kontext dieser Arbeit 

«schlüpft» die Fakultätsversammlung in die Rolle der Politik und die untergeordneten Ver-

waltungseinheiten stellen die Verwaltung dar. 
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2.2 Lineares Wirkungsmodell 

Um die Beziehungen und Verbindungen 

zwischen Policy und der Abweichung 

zwischen beabsichtigtem Outcome und 

tatsächlichem Impact zu erforschen, 

wird im Kontext der besprochenen De-

batte über die Public-Administration-

Dichotomy eine Fallstudie unter Ver-

wendung eines linearen Wirkungsmo-

dells auf Mikroebene durchgeführt. 

Hierbei sollen insbesondere die Verbin-

dungen und Abhängigkeiten zwischen 

Politik und Verwaltung anhand dieser 

Fallstudie veranschaulicht werden. 

  

2.2.1 Das gesellschaftliche Problem 

Im Rahmen der Bemühungen, die Lehre an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Uni-

versität Zürich stetig zu verbessern, wurde von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 

Universität Zürich beschlossen, das Prüfungsreglement zu überarbeiten. Die Fakultät erkann-

te, dass es wünschenswert wäre, den Lehrkräften mehr kreative Freiheit bei der Gestaltung 

von Prüfungen zu geben, um so die Qualität und den Inhalt der Ausbildung zu verbessern. 

Besonders im Fokus stand dabei die Art und Weise, wie Gesetze, die zum Lösen der Rechts-

fälle an Prüfungen mitgenommen werden dürfen, von den Studiereden bearbeitet werden dür-

fen. Mit anderen Worten, ob man ins Gesetz, bspw. im Schweizerischen Zivilgesetzbuch auch 

hineingeschrieben darf und ob die Studierenden Bestimmungen mit Leuchtstift markieren 

dürfen. Mit diesem neuen Reglement wollte man näher an den Berufsalltag heran, weil Juris-

tinnen und Juristen im Alltag ebenfalls ihre Gesetze entsprechend bearbeiten und am Rand 

Notizen anfügen, um sich an wichtiges zu erinnern. Bei der Ausarbeitung dieser Bestimmung 

war es auch von Bedeutung, sicherzustellen, dass die Änderungen des Prüfungsreglements 

nicht zu Lasten der Studierenden gehen würden.  

Diese Bestrebungen der Fakultät sind auch im Einklang mit der Wissenschaftsfreiheit, die in 

Art. 20 der Schweizerischen Bundesverfassung (BV) vom 18. April 1999 und § 3 des Univer-

sitätsgesetzes der Universität Zürich (UniG) vom 15. März 1998 festgeschrieben ist. Diese 

Freiheit umfasst (für die Lehrenden) die «freie Wahl von Inhalten, Aufbau, Methodik, Ablauf, 

Unterrichtsstoff und -materialien […] sowie Prüfungen» (Hertig, 2015, S. 431, Hervorhebung 

durch den Autor). Die Wissenschaftsfreiheit und Lehre (und vor allem letzteres) ist ein integ-

raler Bestandteil des Bildungsauftrags, der vom Kanton Zürich auf die Universität Zürich 

übertragen wurde. Die Wissenschaftsfreiheit sichert somit die Unabhängigkeit von Lehrenden 

Abbildung 4: Lineares Wirkungsmodell der Politikevaluation 

Quelle: Sager et al., 2017, S. 98 mit weiteren Hinweisen 
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und Studierenden in Bezug auf Inhalte, Methoden und Prüfungen, und ermöglicht somit eine 

offene und kritische Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Themen. 

2.2.2 Politikkonzept 

Das Politikkonzept definiert, wer mit welchen Massnahmen angesprochen werden soll, um 

das Verhalten der Akteure zu beeinflussen, damit das gesellschaftliche Problem gelöst werden 

kann und die Lage für diejenigen, die von den Veränderungen profitieren, verbessert wird. 

(Sager et al., 2021, S. 99). Um diese Ziele zu erreichen, verabschiedete die Fakultätsversamm-

lung am 6. Oktober 2021 ein neues Merkblatt zu den Leistungsnachweisen (nachfolgend 

Merkblatt). Das Merkblatt legt die formellen Prüfungsbedingungen für die Lehrenden weniger 

starr fest und gibt ihnen mehr Spielraum bei der Gestaltung der Prüfungen. Dies sollte dazu 

beitragen, dass die Prüfungen besser auf den Lernstoff abgestimmt sind und somit eine höhere 

Qualität aufweisen. Gleichzeitig wurden jedoch auch Massnahmen ergriffen, um sicherzustel-

len, dass die Studierenden weiterhin angemessen auf die Prüfungen vorbereitet sind. Das Ziel 

bei der Erstellung dieses Regelwerks war es, die Vorschriften so knapp wie möglich, aber so 

detailliert wie notwendig festzuhalten. Diese Vorschriften müssen von der Prüfungsplanung, 

die für die Planung und Durchführung von Prüfungen an der Rechtswissenschaftlichen Fakul-

tät verantwortlich ist, umgesetzt werden können. Und, falls Studierende sich während den 

Prüfungen regelwidrig verhalten, kann die Rechtsstelle sie aufgrund dieser Vorschriften recht-

lich zur Rechenschaft ziehen (Vollziehbarkeit und Durchsetzbarkeit der Vorschriften) (Un-

veröffentlichter Bericht der Rechtsstelle der RWF, S. 3–4). Vollziehbarkeit und Durchsetz-

barkeit erreicht man jedoch nur, wenn die Bestimmungen bzw. die Regeln hinreichend klar 

formuliert sind:  

Klaren Regeln sorgen für ein faireres und transparentes Prüfungssystem, das sowohl für Stu-

dierende (Politikbetroffene) als auch für die Fakultät akzeptabel ist. Klare Regeln und Richtli-

nien sorgen auch dafür, dass es keine Missverständnisse gibt und dass alle Beteiligten wissen, 

was von ihnen erwartet wird. Dies ist besonders wichtig im Kontext von Prüfungen, bei denen 

es um die Bewertung von Wissen und Fähigkeiten geht. Wenn alle Beteiligten wissen, was 

erwartet wird und welche Verhaltensweisen akzeptabel und unakzeptabel sind, ist es weniger 

wahrscheinlich, dass sie sich nicht an diese Regeln halten. Schliesslich trägt ein klares Regel-

werk dazu bei, dass das Prüfungssystem gerechter und gleicher ist (Chancengleichheit). Wenn 

alle Studierenden unter denselben Bedingungen geprüft werden und die gleichen Regeln gel-

ten, wird sichergestellt, dass die Bewertungen fair und gerecht sind. In diesem Konzept wird 

angenommen (Hypothese), dass wenn die formellen Prüfungsbedingungen für Lehrende we-

niger starr festgelegt werden und mehr Spielraum bei der Gestaltung der Prüfungen gegeben 

wird, aber gleichzeitig auch Massnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass die Stu-

dierenden sich freier auf die Prüfungen vorbereiten können, dies dazu beitragen kann, dass die 

Prüfungen besser auf den Lernstoff abgestimmt sind und eine höhere Qualität aufweisen. 

Wenn die Vorschriften und Regeln für die Prüfungen hinreichend klar und transparent formu-

liert sind und gleiche Bedingungen für alle Studierenden geschaffen werden, kann dies dazu 

beitragen, dass das Prüfungssystem insgesamt fairer und gerechter wird und dass die Bewer-



 

12 

tungen der Studierenden auf Basis von Wissen und Fähigkeiten erfolgen. Dies kann wiederum 

dazu beitragen, dass das gesellschaftliche Problem, das durch das Politikkonzept angespro-

chen wurde, gelöst wird und dass die Lage für diejenigen, die von den Veränderungen profi-

tieren, verbessert wird. 

2.2.3 Umsetzungsorganisation 

Sobald man sich entschieden hat, dass ein bestimmtes gesellschaftliches Problem angegangen 

werden muss, beginnt die Entwicklung eines Politikkonzepts, das festlegt, welche Akteure 

welche Massnahmen ergreifen sollten, um die betroffenen Personen dazu zu bewegen, ihr 

Verhalten zu ändern und das Problem zu lösen. Ziel ist es, die Lage der Endbegünstigten in 

die gewünschte Richtung zu verbessern. In diesem Fall sind die zentralen Akteure die 

Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Zürich (Regelgeber), die Prüfungsplanung 

(vollziehende Instanz), die Lehrenden und die Studierenden (beide Politikadressaten) (Sager 

et al., 2021, S. 99). 

Die Umsetzung des neuen Merkblatts erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen den ver-

schiedenen Akteuren. Die Rechtswissenschaftliche Fakultät muss sicherstellen, dass die Vor-

schriften im Merkblatt korrekt und eindeutig formuliert sind. Die Prüfungsplanung ist für die 

Umsetzung der Vorschriften und die Durchführung der Prüfungen verantwortlich. Sie muss 

sicherstellen, dass die Prüfungen den Vorschriften entsprechen und dass die von Lehrenden 

kommunizierten Prüfungsrahmenbedingungen im Einklang mit den geltenden Vorschriften 

sind. Die adressierten Studierenden, müssen die neuen Vorschriften verstehen und sich daran 

halten. 

Um sicherzustellen, dass die Umsetzung erfolgreich verläuft, müssen klare Verantwortlichkei-

ten und Zuständigkeiten definiert werden. In diesem Zusammenhang übernimmt die Rechts-

wissenschaftliche Fakultät bzw. das Studiendekanat die Koordination und stellt sicher, dass 

die verschiedenen Akteure effektiv zusammenarbeiten. Die Prüfungsplanung wurde beauf-

tragt, in Absprache mit der Rechtsstelle regelmässig über den Fortschritt der Umsetzung zu 

berichten und gegebenenfalls Probleme und Herausforderungen zu identifizieren, die gelöst 

werden müssen. Ein erster Schwerpunkt der Prüfungsplanung besteht darin, sich mit den Leh-

renden abzustimmen, um die Prüfungsrahmenbedingungen für die einzelnen Prüfungen fest-

zulegen. Darüber hinaus ist es zudem wichtig, die Kommunikation mit den Studierenden über 

die neuen Prüfungsrahmenbedingungen sicherzustellen. Während der Umsetzungsphase wur-

den zwar interne Evaluationen sowie Feedbackmechanismen durchgeführt. Eine direkte Be-

fragung der Studierenden fand jedoch nicht statt. Der Grund dafür ist, dass die Studierenden 

sich bei Unklarheiten an das Prüfungsteam wenden können (und auch davon Gebrauch ma-

chen). D.h., dass die Feedbacks im Prinzip indirekt durch Studierendenanfragen an das Prü-

fungsteam kommen.  
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Policy-Instrumente 

Policy-Instrumente sind Werkzeuge, die von Regierungen oder Regulierungsbehörden einge-

setzt werden, um politische Ziele zu erreichen. Es gibt drei Haupttypen von Policy-

Instrumenten: Carrots (Anreize), Sticks (Sanktionen) und Sermons (Kommunikation) (zum 

Ganzen siehe Sager et al., 2017, S. 72–75): 

− Carrots sind positive Anreize, die Regierungen oder Regulierungsbehörden anbieten,

um Verhaltensänderungen bei Akteuren zu fördern. Dies kann z.B. in Form von finan-

ziellen Zuschüssen oder steuerlichen Vergünstigungen geschehen.

− Sticks sind negative Sanktionen, die Regierungen oder Regulierungsbehörden verhän-

gen, um bestimmtes Verhalten zu unterbinden. Dies kann z.B. in Form von Bussgel-

dern, Strafen oder rechtlichen Konsequenzen geschehen.

− Sermons sind Kommunikationsstrategien, die Regierungen oder Regulierungsbehör-

den einsetzen, um Meinungen, Überzeugungen und Verhaltensmuster bei den Akteu-

ren zu beeinflussen. Dies kann z.B. durch Bildungskampagnen, Öffentlichkeitsarbeit

oder Persuasion erfolgen.

Im konkreten Fall des Merkblattes zu den Leistungsnachweisen an der RWF der Universität 

Zürich wurden Policy-Instrumente eingesetzt, um die Freiheiten der Lehrenden bei der Aus-

gestaltung der Prüfungsrahmenbedingungen insbesondere mit Blick auf die zulässigen Hilfs-

mittel zu fördern. Die Lehrenden können deshalb ihre Prüfungen individueller gestalten. Die-

se Ausweitung wurde, wie bereits erörtert, über eine Ausdehnung der Bestimmungen über 

Beschriftungen, Markierungen, Klebezettel sowie Reiter in Hilfsmitteln sichergestellt (Car-

rots). Die Lehrenden erhalten mehr Gestaltungsfreiräume und die Studierenden können sich 

individueller auf die Prüfungen vorbereiten, indem ihre Hilfsmittel individueller bearbeiten 

können.  

Im konkreten Fall des Merkblattes zu den Leistungsnachweisen an der RWF der Universität 

Zürich wurden Policy-Instrumente eingesetzt, um den Freiraum der Lehrenden bei der Ausge-

staltung der Prüfungsrahmenbedingungen zu fördern, insbesondere hinsichtlich der zulässigen 

Hilfsmittel. Dadurch können die Lehrenden ihre Prüfungen individueller gestalten und den 

Studierenden mehr Möglichkeiten bieten, sich auf die Prüfungen vorzubereiten. Dies wurde 

durch eine Ausweitung der Bestimmungen bezüglich Beschriftungen, Markierungen, Klebe-

zettel und Reiter in Hilfsmitteln sichergestellt (Carrots).  

Ob die Studierenden ihre Hilfsmittel individueller bearbeiten können, hängt jedoch von der 

Entscheidung des Lehrenden ab wie die nachstehende Bestimmung zeigt: 

Beschriftungen, Markierungen, Klebezettel sowie Reiter in Hilfsmitteln 

(Auszug aus Merkblatt) 

«Beschriftungen, Markierungen, Klebezettel und dergleichen sowie Reiter aller Art sind in 

Hilfsmitteln grundsätzlich nicht erlaubt. Die Examinatorinnen und Examinatoren haben die 

Möglichkeit, Markierungen und/oder Beschriftungen in den Hilfsmitteln zuzulassen. Die 

entsprechenden Informationen sind der Webseite des Studiendekanats zu entnehmen. 
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Sofern die Beschriftung von Hilfsmitteln zugelassen wird, sind Stichworte, Sätze etc. in den 

mitgebrachten Hilfsmitteln erlaubt. Eine Erweiterung der Schreibflächen in einem Hilfsmittel 

durch eingeklebte Blätter bzw. lose Einlageblätter ist hingegen unzulässig. Einzige Ausnah-

me bilden die mitgebrachten ausgedruckten revidierten Bestimmungen zu nicht aktuellen 

Gesetzestexten.  

Sofern Markierungen zugelassen werden, ist die Kenntlichmachung bestehender Wörter oder 

Sätze mittels Leuchtmarkierung oder Unterstreichung erlaubt.» 

In diesem Beschluss vom 6. Oktober 2021 werden auch die Sanktionen geregelt, wenn eine 

Studierende Person gegen die Regeln verstösst (Sticks).  

Unlauteres Prüfungsverhalten 

(Auszug aus Merkblatt) 

«Bei Verdacht auf unlauteres Prüfungsverhalten wird der Vorfall protokolliert. Die unerlaub-

ten Hilfsmittel werden sofort eingezogen, mit Ausnahme der protokollierten Gesetzestexte 

und Wörterbücher. Mit den Gesetzestexten und Wörterbüchern können die Studierenden 

während der gesamten Prüfung weiterarbeiten. Ab Beginn der Protokollierung dürfen hin-

sichtlich Eintragungen, Anmerkungen, Unterstreichungen oder dergleichen keinerlei Verän-

derungen mehr vorgenommen werden. Am Ende der Prüfung werden die protokollierten Ge-

setzestexte und Wörterbücher ebenfalls eingezogen. Sind an einer Prüfung ausdrücklich kei-

ne Erlasse erlaubt und führen Studierende trotzdem solche mit sich, werden die Gesetzestexte 

sofort eingezogen. 

Weitere Gegenstände, die unerlaubterweise an den Prüfungsplatz genommen wurden, werden 

ebenfalls sofort eingezogen. Sie werden am Ende der Prüfung zurückgegeben, sofern dies 

eine sachgerechte Überprüfung des Sachverhalts nicht erheblich erschwert. 

Im Anschluss an die Prüfungen wird der Sachverhalt von der Rechtsstelle überprüft und die 

Studiendekanin bzw. der Studiendekan entscheidet, ob ein Verstoss gegen die Prüfungsvor-

schriften vorliegt und die Prüfung somit nicht bestanden wurde. Der Fakultätsvorstand ent-

scheidet darüber hinaus über die Beantragung eines Disziplinarverfahrens. 

Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Rahmenverordnung zum unlauteren Verhalten.» 

Im Kontext der Einführung des neuen Merkblatts zu den Leistungsnachweisen an der RWF 

der Universität Zürich wurde eine Kommunikationsstrategie (Sermons) umgesetzt, um sicher-

zustellen, dass alle betroffenen Parteien, einschliesslich Lehrende, Prüfungsaufsichten und 

Studierende, über die Änderungen informiert wurden. Es wurde eine klare und präzise E-

Mail-Kommunikation an alle Studierenden und Lehrenden gesendet, um sicherzustellen, dass 

alle Betroffenen über die Änderungen im Prüfungssystem informiert sind. Die Prüfungsauf-

sichten wurden auch in separaten Informationsveranstaltungen über die neuen Richtlinien 
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unterrichtet. Darüber hinaus ist es wichtig, die Kommunikation mit den Studierenden auf-

rechtzuerhalten und sicherzustellen, dass sie die neuen Regeln und Anforderungen verstehen. 

Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, den Studierenden die Möglichkeit zu ge-

ben, Fragen zu stellen und Feedback zu geben. Es ist auch wichtig, die Studierenden regel-

mässig über den Fortschritt der Umsetzung zu informieren und gegebenenfalls Probleme und 

Herausforderungen zu identifizieren, die gelöst werden müssen. Insgesamt ist die Umsetzung 

einer effektiven Kommunikationsstrategie ein wesentlicher Bestandteil einer erfolgreichen 

Umsetzung von Politikmassnahmen. Eine klare und präzise Kommunikation kann dazu bei-

tragen, Vertrauen und Akzeptanz bei den Beteiligten zu fördern und somit dazu beitragen, 

dass die politischen Ziele erfolgreich umgesetzt werden. 

2.2.4 Output/Leistung 

In einer Evaluation werden die Leistungen bewertet, die im Rahmen der Umsetzung einer 

öffentlichen Politik erbracht wurden, um Verhaltensänderungen bei den Zielgruppen herbei-

zuführen, d.h. die vom Gesetz bzw. Regelgeber intendierte Verhaltensänderung bzw. den 

gewünschten Effekt. Leistungen können inhaltlicher oder organisatorischer Natur sein, wobei 

organisatorische Leistungen zur effektiven Umsetzung der inhaltlichen Leistungen häufig 

notwendig sind. Leistungen sind einfacher messbar als Outcomes und werden daher häufig 

bei Controlling-Prozessen innerhalb der Verwaltung bewertet. Die Verwaltung kann durch 

gute Leistungen zwar die Wirkung beeinflussen, Defizite in der Wirkungslogik können jedoch 

nur bedingt ausgemerzt werden. Eine reine Outputanalyse erlaubt keine Aussagen über die 

Wirksamkeit der öffentlichen Politik. Die Kriterien, die im Rahmen der Evaluation der Out-

puts bewertet werden, sind die Angemessenheit und die Effizienz. Bei einer Evaluation wird 

untersucht, wie gut eine öffentliche Politik umgesetzt wurde und ob sie die angestrebten Ver-

haltensänderungen bei den Zielgruppen bewirkt hat. Hierbei spielen die sogenannten Outputs 

eine wichtige Rolle. Outputs sind die Produkte oder Dienstleistungen, die im Rahmen der 

Umsetzung der Politik von den Akteuren produziert werden, um die gewünschten Verhaltens-

änderungen bei den Zielgruppen zu erreichen. Je nach Politikfeld und Massnahme können 

Outputs sehr unterschiedlicher Natur sein. Es gibt inhaltliche Leistungen, die direkt von den 

Zielgruppen erreicht werden können, sowie organisatorische Leistungen, die notwendig sind, 

um die inhaltlichen Leistungen effektiv umzusetzen. Es ist wichtig, zwischen diesen beiden 

Arten von Leistungen zu unterscheiden, da die Umsetzung organisatorischer Leistungen allein 

nicht ausreicht, um die Zielgruppen zu erreichen. Leistungen sind im Gegensatz zu Outcomes, 

also den tatsächlich erreichten Verhaltensänderungen, einfacher messbar und daher leichter zu 

bewerten. Aus diesem Grund werden bei Controlling-Prozessen innerhalb der Verwaltung 

häufig nur die Outputs bewertet. Die Qualität des Verwaltungshandelns wird dann anhand der 

Leistungen gemessen, da diese direkt von der Verwaltung gesteuert werden können (Sager et 

al., 2021, S. 104–105). 

Allerdings erlaubt eine reine Outputanalyse keine Aussagen darüber, ob die öffentliche Politik 

tatsächlich wirksam war. Denn Massnahmen können auch ungewollte Nebeneffekte haben 

und die tatsächlichen Verhaltensänderungen bei den Zielgruppen können nicht allein auf Ba-
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sis der Outputs bewertet werden. Bei der Evaluation der Outputs werden daher zwei Kriterien 

herangezogen: Die Angemessenheit und die Effizienz. Die Angemessenheit bezieht sich da-

rauf, ob die Leistungen inhaltlich und organisatorisch geeignet waren, um die angestrebten 

Verhaltensänderungen bei den Zielgruppen herbeizuführen. Die Effizienz bezieht sich darauf, 

ob die Leistungen mit möglichst geringem Aufwand erbracht wurden. Es ist wichtig zu beach-

ten, dass die Verwaltung durch gute Leistungen zwar die Wirkung beeinflussen kann, aber 

Defizite in der Wirkungslogik nur bedingt ausmerzen kann. Denn die politischen Entschei-

dungsträgerinnen und -träger sind in der Regel für die Konzeption der Politik verantwortlich, 

die Qualität der Umsetzung durch die Verwaltung kann jedoch dazu beitragen, dass die ange-

strebten Verhaltensänderungen bei den Zielgruppen tatsächlich erreicht werden. Der Output in 

einem linearen Wirkungsmodell einer öffentlichen Politik ist das erwartete Ergebnis. Dieser 

Output kann in Form von direkten Effekten (z.B. die Anzahl der Menschen, die von einer 

bestimmten politischen Massnahme profitieren), indirekten Effekten (z.B. Änderungen im 

Verhalten der Menschen aufgrund der politischen Massnahme) oder einer Kombination aus 

beidem gemessen werden (Sager et al., 2021, S. 104–105). Um den Output einer politischen 

Massnahme zu bestimmen, müssen politische Entscheidungsträger die Ziele und Zwecke ihrer 

politischen Massnahme definieren und messbare Indikatoren entwickeln, die es ihnen ermög-

lichen, die Wirksamkeit ihrer politischen Massnahme zu bewerten. Dies kann durch die Ver-

wendung von quantitativen oder qualitativen Methoden erfolgen. 

Der Output in diesem Kontext ist das durch die Fakultätsversammlung beschlossenen Merk-

blatt zu den Leistungsnachweisen. Dieses Merkblatt legt die formalen Prüfungsbedingungen 

für die Lehrenden weniger starr fest und gibt ihnen mehr Spielraum bei der Gestaltung der 

Prüfungen. Das Prüfungsteam ist verpflichtet die Aufweichung der starren Bestimmungen 

umsetzen, um sicherzustellen, dass die Prüfungen besser auf den Lernstoff abgestimmt sind 

und eine höhere Qualität aufweisen. Die Lehrenden können die Prüfungsrahmenbedingungen 

nun massgeschneiderter auf ihren jeweiligen Lehrinhalt abstimmen, um den Studierenden so 

eine optimalere Vorbereitung zu ermöglichen. 

Um sicherzustellen, dass die angestrebten Verhaltensänderungen bei den Zielgruppen erreicht 

werden und die Prüfungen eine höhere Qualität aufweisen, wurden im Rahmen der Politik 

bzw. auf Stufe der Prüfungsplanung in Umsetzung des Merkblatts zur Verbesserung der Prü-

fungsqualität an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät verschiedene Massnahmen ergriffen, 

um den Output zu kontrollieren: Durch die Schulung von Aufsichtspersonal soll gewährleistet 

werden, dass die Prüfungen entsprechend den Vorgaben durchgeführt werden und die Einhal-

tung der Vorschriften überwacht wird. Um sicherzustellen, dass alle Lehrenden mit den neuen 

Vorschriften vertraut sind, wurde eine Informationsmail an sie verschickt, dadurch sollen Un-

sicherheiten beseitigt und ein einheitliches Verständnis für die neuen Vorschriften geschaffen 

werden. Während der Prüfungen wurden Kontrollen durchgeführt, um sicherzustellen, dass 

die neuen Vorschriften eingehalten werden. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Prü-

fungen fair und regelkonform umgesetzt werden. Dabei wurden auch unerlaubte Verhaltens-

weisen protokolliert, um die Vollziehbarkeit und Durchsetzbarkeit der Vorschriften zu messen 

und gegebenenfalls zu verbessern (Unveröffentlichter Bericht der Rechtsstelle der RWF). 
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Im konkreten Fall wurden zur Messung der Leistungen im Rahmen der Politik zur Verbesse-

rung der Prüfungsqualität an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät zwei Indikatoren heran-

gezogen. Zum einen wird die Vollziehbarkeit und Durchsetzbarkeit der Vorschriften gemes-

sen, indem die Anzahl der Verfahren wegen unlauterem Prüfungsverhalten erfasst werden. 

Zum anderen wird die Anzahl der Verfahren, die wieder eingestellt wurden, erfasst.  

2.2.5 Outcome 

Die Begriffe Outcome und Impact werden in der Fachliteratur unterschiedlich verwendet. So 

verstehen unter Impact die Wirkungen auf der Ebene der Zielgruppen und unter Outcome die 

Wirkungen auf der Ebene der Politikbegünstigten. Im neuen Führungsmodell für die Bundes-

verwaltung werden hingegen Impact für mittel- und kurzfristige Wirkungen bei den Zielgrup-

pen und Outcome für langfristige Auswirkungen auf die Gesellschaft verwendet (Balthasar & 

Fässler, 2017, S. 299; Knoepfel & Larrue, 2011, S. 245–251). Für diese Arbeit scheint es 

sinnvoll die Begriffsdefinition des (neuen) Führungsmodells anzuwenden.  

Demnach bezieht sich Outcome auf das Ergebnis oder den Effekt einer bestimmten Mass-

nahme oder Aktion gegenüber den Zielgruppen: Im Kontext von Bildungseinrichtungen be-

zieht sich Outcome daher auf die Ergebnisse oder die Auswirkungen einer bestimmten Bil-

dungsmassnahme, in diesem Fall der Effekt des neuen Regelwerks auf die Studierenden wäh-

rend den Prüfungen oder während den Prüfungsvorbereitungen. Mithilfe von Experimenten 

können die Auswirkungen einer bestimmten Bildungsmassnahme auf die Studierenden ge-

messen werden (siehe dazu unten unter Methode in Punkt 3). Im Rahmen des Outcomes ist 

zunächst die Wirkung der angedachten Massnahme aufzuzeigen, was im Folgenden gemacht 

wird. 

Schwierigkeiten  

Im Frühjahrssemester 2022 wurden an der RWF UZH insgesamt 26 schriftliche Modulprü-

fungen im Studiengang Bachelor of Law und 29 schriftliche Modulprüfungen im Studiengang 

Master of Law durchgeführt. Während dieser Prüfungen wurden 105 Fälle von potenziell un-

lauterem Prüfungsverhalten festgestellt. In 18 Fällen wurde tatsächlich unlauteres Verhalten 

festgestellt und sanktioniert. Die häufigsten Gründe für die Protokollierung von Verdachtsfäl-

len (d.h. das Aufschreiben eines Verdachts auf unlauteres Prüfungsverhalten und Weiterlei-

tung an die Rechtsstelle zur Beurteilung) waren angebrachte Reiter, Beschriftungen in Geset-

zestexten, Markierungen, nicht zugelassene Gesetzessammlungen und mitgebrachte Notizen. 

Es ist zu beachten, dass 38 der insgesamt 86 eingestellten Verfahren ohne vorgängige Auffor-

derung zur Stellungnahme erfolgten. Die meisten dieser Fälle wurden als Bagatellfälle oder 

Fälle mit unklarer Rechtslage eingestuft. Nur ein Verfahren wurde aufgrund von Gegen-

standslosigkeit abgeschrieben (Unveröffentlichter Bericht der Rechtsstelle der RWF, S. 1). 

Das häufigste Fehlverhalten war das Mitbringen von fachspezifischen Notizen an die Prüfung. 

Im Vergleich zu den letzten drei Frühjahrssemestern, in denen jeweils weniger als 20 UPV-

Verfahren eröffnet und durchgeführt wurden, ist dies ein auffälliger Anstieg (Unveröffentlich-

ter Bericht der Rechtsstelle der RWF, S. 1). 
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Problematiken mit aktuellem Merkblatt 

Die zahlreichen Fragen und Unsicherheiten bezüglich der zulässigen Hilfsmittel während der 

Prüfungen führten zu einem hohen Detailierungsgrad bei der Formulierung des Merkblatts 

und der FAQ's auf der Webseite (siehe dazu https://www.ius.uzh.ch/de/studies/gene-

ral/exams/Allgemein/FAQ-Pr%C3%BCfungen.html). Man war gezwungen, normativ tätig zu 

werden, um die Fragen der Studierenden so detailliert wie möglich zu beantworten. Dennoch 

blieben viele Unklarheiten bestehen, die zu Unsicherheiten bei den Studierenden und den Prü-

fungsaufsichten führten. Auch die Verwaltung musste einen enormen Aufwand betreiben, um 

alle Anfragen und Fragen zu beantworten (Unveröffentlichter Bericht der Rechtsstelle der 

RWF, S. 3).  

Gestellte Fragen zu Markierungen 

«Sofern Markierungen zugelassen werden, ist die Kenntlichmachung bestehender Wörter 

oder Sätze mittels Leuchtmarkierung oder Unterstreichung erlaubt.» 

Die nachfolgenden Aufzählungen, welche aus dem Unveröffentlichter Bericht der Rechtsstel-

le der RWF, S. 3 sowie aus Anfragen von Studierenden, welche der Prüfungsplanung der 

RWF gestellt wurden: 

 

In Bezug auf Markierungen wurde bei-

spielsweise gefragt, ob Markierungen 

auch das Markieren von Zahlen (bspw. 

Artikelnummern) und einzelnen Buch-

staben (bspw. Literas) umfassen. Die 

Bestimmung spricht nur von Wörtern. 

 
 

 

Es wurde auch gefragt, welche Arten 

von Unterstreichungen zulässig sind, 

wie z.B. Wellen oder Zickzack-Linien. 

 

  

 

Eine weitere Frage betraf die Umkrei-

sung von Wörtern.  
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Eine andere Anfrage war, ob man Mar-

kiertes zusätzlich noch unterstreichen 

kann. 

Ein Student hatte eine Anfrage an uns 

gerichtet, ob er auch einzelne Buchsta-

ben mit unterschiedlichen Farben un-

terstreichen kann.  

Eine Anfrage, die in eine ähnliche 

Richtung wies, wie die obere, war, ob 

Wortteile markiert werden dürfen.  

Tabelle 1: Gestellte Fragen von Studierenden 

Gestellte Fragen zu Beschriftungen 

«Sofern die Beschriftung von Hilfsmitteln zugelassen wird, sind Stichworte, Sätze etc. in den 

mitgebrachten Hilfsmitteln erlaubt.» 

Die nachfolgenden Aufzählungen, welche aus dem Unveröffentlichter Bericht der Rechtsstel-

le der RWF, S. 2 stammen, wurden in eigener Wiedergabe dargestellt: 

− In Bezug auf Beschriftungen musste beispielsweise geklärt werden, ob Beschriftungen

auch in elektronischer Form, wie z.B. auf einem iPad oder mit Acrobat Pro, erstellt

werden dürfen und anschliessend ausgedruckt und zur Prüfung mitgebracht werden

können. Die Antwort darauf ist, dass Beschriftungen in jeder Form erlaubt sind, so-

lange sie auf dem erlaubten Hilfsmittel angebracht sind. Das bedeutet, dass Studieren-

de ihre PDF-Dateien oder andere digitale Dokumente auf ihrem Computer oder Tablet

beschriften und dann ausdrucken und zur Prüfung mitbringen können.

− Es wurde auch gefragt, ob man amtliche Erlasse mehrfach ausdrucken und beschriften

und zur Prüfung mitnehmen darf. Da es jedoch keine Einschränkungen bezüglich der

Anzahl der ausgedruckten Exemplare eines amtlichen Erlasses gibt, können die Erlas-

se auch mehrfach an die Prüfung mitgenommen werden, auch wenn es strenggenom-

men eine Erweiterung der Schreibfläche ist. Studierende fragten in diesem Zusam-

menhang auch, ob PDF-Ausdrucke skaliert werden dürfen, um mehr Schreibfläche zu

generieren. Die Antwort darauf ist, dass dies erlaubt ist, solange die Skalierung im zu-

lässigen Bereich bleibt (d.h. mindestens Originalgrösse).

− Es wurde auch gefragt, ob man in einzeln ausgedruckte revidierte Bestimmungen

schreiben darf, was natürlich der Fall war.
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− Eine weitere Frage betraf das Beschriften auf der Rückseite eines einseitig bedruckten 

Dokuments. Auch diese wurde von uns bejaht. 

− Es wurde auch gefragt, ob man den Buchdeckel und -rücken beschriften darf. Auch 

hier gab es von uns grünes Licht. 

Verschärfung des Problems, wenn Beschriftungen und Markierungen  

gleichzeitig zugelassen werden.  

Die Absurdität gipfelte schliesslich der abschlägigen Antwort auf die Frage, ob die Studieren-

den ihre eigenen Beschriftungen wiederum markieren dürfen. Diese Vorgehensweise wurde 

von der Verwaltung als verbotene Vorgehensweise angesehen. Grund dafür war schlichtweg, 

dass die zugrunde liegende Bestimmung von der «[…] Kenntlichmachung bestehender Wör-

ter […]» spricht und nachträgliche eingefügte Notizen nicht als (vom Verlag) gesetzte Wörter 

angesehen wurden. Kenntlich gemacht werden dürfen daher nur Wörter, welche vom Verlag 

bereits bei der Buchproduktion abgedruckt wurden.  

Mögliche Problemursachen (Hypothese) 

Aufgrund der vielen Rückfragen zu Beschriftungen und Markierungen liegt der Verdacht na-

he, dass es mindestens im Bereich des Möglichen liegt, anzunehmen, die Bestimmung sei für 

die Studierenden nicht klar. Es ist daher sehr wichtig, Prüfungsvorschriften so zu definieren 

und zu formulieren, dass sie aus sich heraus verständlich sind, damit die Studierenden das von 

ihnen verlangte Verhalten ohne weitere Hilfe (seitens der Verwaltung) ableiten kann und da-

nach handeln. Das heisst aber auch, dass der Auftrag seitens der Politik so klar ist, dass die 

Verwaltung die gesetzten politischen Ziele gemäss diesem Willen umsetzen kann.  

Zwischenfazit 

Die Analyse zeigt, dass klare Begriffsdefinitionen und verständliche Prüfungsvorschriften von 

grosser Bedeutung sind, um Missverständnisse und Unsicherheiten bei den Studierenden und 

der Verwaltung zu vermeiden. Insbesondere im Kontext von Prüfungen, wo es um die Bewer-

tung von Leistungen und die Vergabe von Noten geht, ist es von entscheidender Bedeutung, 

dass die Prüfungsvorschriften eindeutig und verständlich formuliert sind. Das Beispiel des 

neuen Merkblatts zur Regelung der zulässigen Hilfsmittel während der Prüfungen zeigt, wie 

schnell es zu Verwirrungen und Unsicherheiten kommen kann, wenn die Prüfungsvorschriften 

nicht klar genug formuliert sind. Die zahlreichen Fragen und Unsicherheiten bezüglich der 

zulässigen Hilfsmittel führten zu einem hohen Detailierungsgrad bei der Formulierung des 

Merkblatts und der FAQ's auf der Webseite. Trotz dieser Gegenmassnahmen blieben viele 

Unklarheiten weiter bestehen, die zu Unsicherheiten bei den Studierenden und den Prüfungs-

aufsichten führten. Auch die Verwaltung musste einen enormen Aufwand betreiben, um alle 

Anfragen zu beantworten. 

2.2.6 Impact 

Im Rahmen der Diskussionen um den Bildungsauftrag und den politischen Einfluss auf die 

Bildung ist der Begriff des Impacts von grosser Bedeutung. Impact bezeichnet dabei die tat-
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sächliche langfristige Wirkung politischer Entscheidungen auf die Gesellschaft und die in-

dividuellen Bürgerinnen und Bürger (siehe dazu oben Begrifflichkeiten in Punkt 2.2.5). Im 

Kontext der Überarbeitung des Prüfungsreglements an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 

der Universität Zürich war eine enge Zusammenarbeit zwischen Politik, der Fakultätsver-

sammlung und Verwaltung notwendig, um sicherzustellen, dass die Änderungen nicht zu Las-

ten der Studierenden gehen würden. Die Freiheit von Lehrenden und Studierenden in Bezug 

auf Inhalte, Methoden und Prüfungen ist ein integraler Bestandteil des Bildungsauftrags, der 

vom Kanton Zürich auf die Universität Zürich übertragen wurde. Die Wissenschaftsfreiheit 

und Lehre ermöglichen somit eine offene und kritische Auseinandersetzung mit wissenschaft-

lichen Themen. Die Bestrebungen der Fakultät sind auch im Einklang mit der Wissenschafts-

freiheit, die in Art. 20 der Schweizerischen Bundesverfassung und § 3 des UniG festgeschrie-

ben ist. Die Wissenschaftsfreiheit sichert somit die Unabhängigkeit von Lehrenden in Bezug 

auf Inhalte, Methoden und Prüfungen und ermöglicht somit eine offene und kritische Ausei-

nandersetzung mit wissenschaftlichen Themen. Allerdings kann der politische Einfluss auf die 

Bildung auch negative Auswirkungen haben, wenn die Freiheit von Lehrenden und Studie-

renden, ob gewollt oder ungewollt, eingeschränkt wird.  

Die Überarbeitung des Prüfungsreglements an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 

Universität Zürich ist ein Beispiel dafür, wie der politische Einfluss auf die Bildung sowohl 

positive als auch negative Auswirkungen haben kann. Die Fakultät erkannte die Notwendig-

keit, den Lehrkräften mehr kreative Freiheit bei der Gestaltung von Prüfungen zu geben, um 

die Qualität und den Inhalt der Ausbildung zu verbessern. Insbesondere ging es dabei um die 

Frage, wie Gesetze, die zum Lösen der Rechtsfälle bei Prüfungen verwendet werden dürfen, 

von den Studierenden bearbeitet werden dürfen. Mit diesem neuen Reglement wollte man 

näher an den Berufsalltag heran, weil Juristinnen und Juristen im Alltag ebenfalls ihre Geset-

ze entsprechend bearbeiten und am Rand Notizen anfügen, um sich an Wichtiges zu erinnern. 

Bei der Ausarbeitung dieser Bestimmungen war es auch von Bedeutung, sicherzustellen, dass 

die Änderungen des Prüfungsreglements nicht zu Lasten der Studierenden gehen würden, was 

nach dem Gesagten eben gerade nicht der Fall zu sein scheint. 

Mögliche Konsequenzen für die Bildungspolitik 

Die Ergebnisse des nachstehenden Experiments können nicht unerhebliche Konsequenzen für 

die Bildungspolitik haben. Werden den Studierenden unrechtmässig Fehlverhalten zur Last 

gelegt, kann das insgesamt das Vertrauen in faire Prüfungsabläufe sowie die Qualität der 

Ausbildung und letztlich das Renommee der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universi-

tät Zürich nachhaltig beeinträchtigen. Bildung ist ein zentraler Bestandteil einer modernen 

Gesellschaft und trägt dazu bei, individuelle Potenziale zu entfalten und die gesellschaftliche 

Teilhabe zu fördern. Die Bildungspolitik muss daher sicherstellen, dass Bildung für alle zu-

gänglich ist und die Qualität der Bildungseinrichtungen auf einem hohen Niveau gehalten 

wird. 
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Public-Administration-Dichotomy und ihre Bedeutung für den Impact 

Um die Beziehungen und Verbindungen zwischen Policy und der Abweichung zwischen be-

absichtigtem Outcome und tatsächlichem Impact zu erforschen, wird im Kontext der Diskus-

sion über die Public-Administration-Dichotomy eine Fallstudie auf Mikroebene durchgeführt. 

Hierbei sollen insbesondere die Verbindungen und Abhängigkeiten zwischen Politik und 

Verwaltung anhand dieser Fallstudie veranschaulicht werden (siehe dazu unten Diskussion in 

Punkt 5). Die Public-Administration-Dichotomy bezeichnet die Trennung zwischen Politik 

und Verwaltung und ist ein zentrales Konzept in der Diskussion um den Einfluss politischer 

Entscheidungen auf die Gesellschaft. Diese Trennung soll sicherstellen, dass die Politik ihre 

Entscheidungen auf Grundlage von fachlichen Empfehlungen der Verwaltung trifft, ohne dass 

diese Entscheidungen von der Verwaltung beeinflusst werden. In der Praxis zeigt sich jedoch 

oft eine Übersetzungsproblematik zwischen dem tatsächlichen Willen des Gesetzgebers und 

dem Willen der Verwaltung als Vollzugsinstanz. Dies kann dazu führen, dass politische Ent-

scheidungen nicht im Einklang mit dem Bildungsauftrag stehen und somit negative Auswir-

kungen auf die Gesellschaft und individuelle Bürgerinnen und Bürger haben. Die Fallstudie 

an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich soll diese Problematik auf-

zeigen und das Delta zwischen intendiertem Willen des Regelgebers bzw. des Outputs und 

des Outcomes bzw. Impacts messen. Dabei wurde ein Experiment mit einer Gruppe von Stu-

dierenden sowie einer Kontrollgruppe durchgeführt, um diese Problematik zu veranschauli-

chen. 
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3 Methode 

Um die in der Theorie beschriebenen Zusammenhänge zwischen Politik und Verwaltung bes-

ser zu verstehen und zu überprüfen, wird im nachfolgenden Quasi-Experiment ein konkreter 

Fall untersucht. 

3.1 Einleitende Bemerkungen 

Als zentrales Konzept in der Diskussion um den Einfluss politischer Entscheidungen auf die 

Gesellschaft und individuelle Bürgerinnen und Bürger wird die Public-Administration-

Dichotomy oft herangezogen, um die Trennung zwischen Politik und Verwaltung zu untersu-

chen. In der Praxis zeigt sich jedoch oft eine Übersetzungsproblematik zwischen dem tatsäch-

lichen Willen des Gesetzgebers und dem Willen der Verwaltung als Vollzugsinstanz (siehe 

dazu oben in Punkt 2.1). Dies kann dazu führen, dass politische Entscheidungen nicht im Ein-

klang mit dem Bildungsauftrag bzw. dem intendierten Willen des Regelgebers stehen und 

somit negative Auswirkungen auf die Gesellschaft und individuelle Bürgerinnen und Bürger 

haben (sieh dazu unten in Punkt 5). Um die Auswirkungen «politischer Entscheidungen» auf 

die Bildung zu untersuchen, wird im Folgenden eine Fallstudie auf Mikroebene durchgeführt. 

Eine solche Fallstudie kann anhand der Überarbeitung des Prüfungsreglements an der 

Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich durchgeführt werden, bei der die 

enge Zusammenarbeit zwischen Fakultätsversammlung und der universitären Verwaltung 

notwendig gewesen wäre, um sicherzustellen, dass die Änderungen nicht zu Lasten der Stu-

dierenden gehen würden (zur Rolle der Fakultätsversammlung siehe dazu oben in Punkt 2.1.3; 

und sieh dazu auch Delta zwischen Outcome und Impact in Punkt 2.2.6).  

Wie bereits oben ausgeführt, waren die Bestrebungen der Fakultät auch im Einklang mit der 

Wissenschaftsfreiheit, die in Art. 20 der Schweizerischen Bundesverfassung und § 3 des Uni-

versitätsgesetzes der Universität Zürich festgeschrieben ist. Die Überarbeitung des Prüfungs-

reglements an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich ist ein Beispiel 

dafür, wie der politische Einfluss auf die Bildung sowohl positive als auch negative Auswir-

kungen haben kann. Die Fakultät erkannte die Notwendigkeit, den Lehrkräften mehr kreative 

Freiheit bei der Gestaltung von Prüfungen zu geben, um die Qualität und den Inhalt der Aus-

bildung zu verbessern. Insbesondere ging es dabei um die Frage, wie Gesetze, die zum Lösen 

der Rechtsfälle bei Prüfungen verwendet werden dürfen, von den Studierenden bearbeitet 

werden dürfen. Mit diesem neuen Reglement wollte man näher an den Berufsalltag heran, 

weil Juristinnen und Juristen im Alltag ebenfalls ihre Gesetze entsprechend bearbeiten und am 

Rand Notizen anfügen, um sich an Wichtiges zu erinnern. Bei der Ausarbeitung dieser Best-

immungen war es auch von Bedeutung, sicherzustellen, dass die Änderungen des Prüfungs-

reglements nicht zu Lasten der Studiereden gehen würden, was nach dem Gesagten eben ge-

rade nicht der Fall zu sein scheint. 

Mögliche Konsequenzen für die Bildungspolitik können sich ergeben, wenn Studierenden 

unrechtmässig Fehlverhalten zur Last gelegt wird. Das kann das Vertrauen in faire Prüfungs-
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abläufe sowie die Qualität der Ausbildung und letztlich das Renommee der Rechtswissen-

schaftlichen Fakultät der Universität Zürich nachhaltig beeinträchtigen. Bildung ist ein zentra-

ler Bestandteil einer modernen Gesellschaft und trägt dazu bei, individuelle Potenziale zu 

entfalten und die gesellschaftliche Teilhabe zu fördern. Die Bildungspolitik muss daher si-

cherstellen, dass Bildung für alle zugänglich ist und die Qualität der Bildungseinrichtungen 

auf einem hohen Niveau gehalten wird. Um die Beziehungen und Verbindungen zwischen 

Policy und der Abweichung zwischen beabsichtigtem Outcome und tatsächlichem Impact zu 

erforschen, wird im Kontext der Diskussion über die Public-Administration-Dichotomy eine 

Fallstudie auf Mikroebene durchgeführt. Dabei wurde ein Experiment mit einer Gruppe von 

Studierenden sowie einer Kontrollgruppe durchgeführt, um diese Problematik zu veranschau-

lichen. 

3.2 Forschungsdesign 

In der vorliegenden Studie wird eine Stichprobe von 52 Studierenden aus den Teilnehmenden 

der Vorlesung Rechtsetzungslehre der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zü-

rich herangezogen (definiert als Testgruppe Studierende). Alle Studierenden, welche sich zur 

Prüfung der Rechtsetzungslehre angemeldet hatten, waren verpflichtet zur Teilnahme. Das 

Experiment wurde für die Studierenden zwischen dem 13. März 2023 und dem 17. März 2023 

durchgeführt. Die Studierenden konnten in diesem Zeitraum wählen, wann sie diese Umfrage 

durchführen wollten und auch wo sie das tun wollen.  

Als Vergleich dient eine Kontrollgruppe aus 33 Teilnehmenden, die aus Personen ohne Bezug 

zum Merkblatt besteht und weitgehend ausserhalb der Universität Zürich rekrutiert wurde. 

Innerhalb der Universität Zürich wurden nur Personen zur Teilnahme gebeten, welche mit 

Sicherheit noch keine Berührungspunkte mit dem Merkblatt hatten. Alter, Geschlecht sowie 

Beruf und der Gleichen wurden für eine Teilnahme an der Kontrollgruppenumfrage nicht be-

rücksichtig. Bei der Kontrollgruppe war im Unterschied zu den Studierenden die Teilnahme 

freiwillig. Aufgrund unzureichender Rückläufe wurde dementsprechend die Umfragedauer bis 

zum 6. April 2023 verlängert.  

Zunächst wird den Studierenden der UZH das aktuelle Regelwerk mit Bestimmung A vorge-

legt. Sie werden gebeten, anhand der Bestimmungen in diesem Regelwerk Fragen dazu zu 

beantworten, ob ein bestimmtes Verhalten nach ihrem Verständnis erlaubt oder verboten ist. 

Die Bearbeitungszeit ist dabei unlimitiert. Anschliessend wurde den Teilnehmenden direkt 

und ohne Pause die Bestimmung B vorgelegt. Auch hier werden sie gebeten, dieselben Fragen 

wie bei der Bestimmung A zu beantworten.  

Parallel dazu erhielten die Teilnehmenden der Kontrollgruppe ebenfalls beide Versionen der 

Bestimmung, wobei sie keine vorherige Kenntnis vom Merkblatt haben. Auch sie sollen die 

Fragen beantworten, ob ein bestimmtes Verhalten nach ihrem Verständnis erlaubt oder verbo-

ten ist. Dabei ist es wichtig zu betonen, dass auch für diese Gruppe die Bearbeitungszeit unli-

mitiert ist.  
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Nach Abschluss des Experiments wurden die Antworten der Studierenden und der Kontroll-

gruppe auf die Fragen zu beiden Bestimmungen (A und B) miteinander verglichen. Dabei 

wird analysiert, inwieweit die modifizierte Version der Bestimmung (Bestimmung B) zu ei-

nem besseren Verständnis führt und somit die Studierenden und die Kontrollgruppe die Fra-

gen korrekter beantworten können im Vergleich zur ursprünglichen Version (Bestimmung A). 

Die Kontrollgruppe dient zudem dazu, mögliche Verzerrungen aufgrund von Vorwissen bei 

den Studierenden zu identifizieren. 

Ein wichtiger Aspekt, der zu erwähnen ist, betrifft die Auswahl der Bestimmung, die in dieser 

Studie untersucht wird. Es sollte beachtet werden, dass nur eine einzige Bestimmung aus dem 

Merkblatt untersucht wurde. Eine umfassende Überprüfung des gesamten Merkblatts, d.h. 

jeder Bestimmung darin, ist aufgrund von formellen Vorgaben wie Umfang, Zeit und perso-

nellen Ressourcen nicht möglich. Aus diesem Grund wurde eine Bestimmung aus dem Merk-

blatt entnommen und getestet. Die Wahl fiel auf diese Bestimmung, gegen die am meisten 

verstossen wurde.  

Die Originalbestimmung (Bestimmung A) erlaubt Markierungen, wenn die Examinatorinnen 

und Examinatoren dies zulassen. Dabei ist nur die Kenntlichmachung von bestehenden Wör-

tern oder Sätzen mittels Leuchtmarkierung oder Unterstreichung erlaubt. Diese Regelung ist 

etwas vage, da sie Spielraum für unterschiedliche Interpretationen lässt, was die Zulässigkeit 

von Markierungen angeht. In dieser Bestimmung geht es um die Frage, ob Studierende wäh-

rend der Prüfungen Markierungen in den mitgebrachten Gesetzen und Hilfsmitteln vorneh-

men dürfen. Die Bestimmung ist speziell insofern, als sie die Möglichkeiten und Grenzen der 

Markierungen definiert, um unlauteres Prüfungsverhalten zu verhindern und dennoch eine 

gewisse Freiheit für die Studierenden zu gewährleisten, um ihre Lernmaterialien effektiv zu 

nutzen. 

Die verbesserte Variante (Bestimmung B) bietet hingegen eine klarere und präzisere Rege-

lung, indem sie explizit festlegt, was erlaubt und was verboten ist (auf die Unterschiede und 

weshalb dies genauer ist, wir später in Punkt 3.2.2 noch detailliert eingegangen). Diese Be-

stimmung gibt Studierenden mehr Klarheit darüber, welche Arten von Markierungen sie vor-

nehmen dürfen, wie zum Beispiel das Markieren von Gesetzen mit verschiedenen Schreibma-

terialien. Gleichzeitig werden die Grenzen klar definiert, um unlauteres Prüfungsverhalten zu 

verhindern, wie zum Beispiel das Anfertigen von Notizen, das Setzen von Verweisen auf an-

dere Bestimmungen, das Markieren von Wortteilen oder das Verwenden von versteckten Bot-

schaften. Die spezielle Bedeutung dieser Bestimmung liegt darin, dass sie sowohl auf die Be-

dürfnisse der Studierenden eingeht, indem sie ihnen erlaubt, ihre Lernmaterialien effektiv zu 

nutzen, als auch die Integrität der Prüfungen gewährleistet, indem sie unlauteres Prüfungsver-

halten unterbindet. Durch die Verbesserung der Klarheit und Präzision der Bestimmung wird 

angestrebt, das Verständnis der Regelung bei den Studierenden zu erhöhen und mögliche 

Missverständnisse oder Fehlinterpretationen zu reduzieren (siehe dazu unten Punkten 4). 
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Bestimmung A (Originalbestimmung aus dem Merkblatt) 

Die Examinatorinnen und Examinatoren haben die Möglichkeit, Markierungen in den Hilfs-

mitteln zuzulassen.  

Sofern Markierungen zugelassen werden, ist die Kenntlichmachung bestehender Wörter oder 

Sätze mittels Leuchtmarkierung oder Unterstreichung erlaubt. 

Bestimmung B (verbesserte Variante) 

Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle Prüfungen der RWF X. Alles, was nicht ex-

plizit verboten ist, ist erlaubt. 

1Die mitgebrachten Gesetze dürfen mittels Leuchtstifte, Kugelschreiber, Filzstifte, usw. mar-

kiert werden. 

2Verboten sind: 

a) Notizen aller Art.

b) Das Setzen von Verweisen auf andere Bestimmungen.

c) Markierung von Wortteilen.

d) Versteckte Botschaften (z.B. Morsecodes).

3.2.1 Fragen zur Datenerhebung im Experiment 

Für jedes Merkblatt (Bestimmung A und Bestimmung B) wurden insgesamt 28 Fragen ge-

stellt. Obwohl die Fragen für beide Bestimmungen identisch waren, unterschieden sich die 

korrekten Antworten entsprechend. Diese Fragen wurden aus den Verfahren der Rechtsstelle 

der Rechtswissenschaftlichen Fakultät wegen unerlaubtem Prüfungsverhalten sowie aus den 

Fragen zusammengestellt, die von den Studierenden während ihrer Vorbereitungen vor der 

Prüfung gestellt wurden. 

Der nachstehende Fragekatalog von 28 Fragen, wurde für das Experiment aus zwei Quellen 

abgeleitet: aus den Verfahren der Fakultät und aus dem Rückfragen der Studierenden. Bei 

jeder Frage wurden noch Bemerkungen angefügt, weshalb anhand der verschiedenen Best-

immungen (A und B) die Frage als erlaubt, bzw. nicht erlaubt eingestuft wurde.  
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Frage Bild Bemerkungen Best. 

A 

Best. 

B 

1 

«Kenntlichmachung beste-

hender Wörter…». 

Sind zahlen mitgemeint? 

Nicht 

erlaubt 

Erlaubt 

2 

Unterstreichung. Weitere 

Präzisierung fehlt.  

Erlaubt Erlaubt 

3 

Unterstreichung gemäss 

Duden «zur Hervorhebung 

einen Strich unter etwas 

Geschriebenes».  

Fällt eine Umrahmung 

darunter?   

Nicht 

erlaubt 

Erlaubt 

4 

Unterstreichung gemäss 

Duden «zur Hervorhebung 

einen Strich unter etwas 

Geschriebenes». 

Erlaubt Erlaubt 

5 

Unterstreichung. Weitere 

Präzisierung fehlt. 

Erlaubt Erlaubt 

6 

Setzen einer Klammer.  Nicht 

erlaubt 

Erlaubt 

7 

Unterstreichung gemäss 

Duden «zur Hervorhebung 

einen Strich unter etwas 

Geschriebenes» 

Fällt eine Umkreisung darun-

ter?  

Nicht 

erlaubt 

Erlaubt 
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8 

Unterstreichung gemäss 

Duden «zur Hervorhebung 

einen Strich unter etwas 

Geschriebenes».  

Fällt eine Wellenlinie darun-

ter?  

Erlaubt Erlaubt 

9 

«Kenntlichmachung beste-

hender Wörter oder Sätze». 

Erlaubt Erlaubt 

10 

«Kenntlichmachung beste-

hender Wörter…». 

Sind zahlen mitgemeint? 

Nicht 

erlaubt 

Erlaubt 

11 

Unterstreichung gemäss 

Duden «zur Hervorhebung 

einen Strich unter etwas 

Geschriebenes». 

Ist eine Überstreichung 

erlaubt? 

Nicht 

erlaubt 

Erlaubt 

12 

«Kenntlichmachung beste-

hender Wörter…». 

Unterstreichung eines Wort-

teils. Sind ganze Wörter 

gemeint?  

Erlaubt Nicht 

erlaubt 

13 

«Kenntlichmachung beste-

hender Wörter oder Sätze». 

Es wurde ein ganzes Wort 

erfasst allerdings mit unter-

schiedlichen Farben. 

Erlaubt Nicht 

erlaubt 

14 

«Kenntlichmachung beste-

hender Wörter oder Sätze». 

Markierung am Rand ohne 

Konnex zu einem Wort. 

Nicht 

erlaubt 

Erlaubt 
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15 

 

 

«Kenntlichmachung beste-

hender Wörter oder Sätze 
mittels Leuchtmarkierung 

oder Unterstreichung». 

Kombination von Markie-

rung und Unterstreichung.  

oder = entweder, oder? 

 

Erlaubt 

 

Erlaubt 

16 

 

 

«Kenntlichmachung beste-

hender Wörter…». 

Sind einzelne Buchstaben 

erlaubt?  

 

Nicht 

erlaubt 

 

Nicht 

erlaubt 

17 

 

 

«Kenntlichmachung beste-

hender Wörter oder Sätze». 

Hier wurden Teilsätze mit 

unterschiedlichen Farben 

markiert.  

 

Erlaubt 

 

Erlaubt 

18 

 

 

«Kenntlichmachung beste-

hender Wörter…». 

Sind zahlen mitgemeint? 

 

Nicht 

erlaubt 

 

Erlaubt 

19 

 

 

«Kenntlichmachung beste-

hender Wörter oder Sätze».  

Sind Umrahmungen von 

ganzen Bestimmungen 

erlaubt?  

 

Nicht 

erlaubt 

 

Erlaubt 

20 

 

 

«Kenntlichmachung beste-

hender Wörter oder Sätze». 

Sind Satzzeichen am Rand 

der Bestimmung erlaubt?  

 

 

 

 

Nicht 

erlaubt 

 

Erlaubt  

21 

 

 

«Kenntlichmachung beste-

hender Wörter oder Sätze».  

 

 

Erlaubt 

 

Erlaubt 
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22 

«Kenntlichmachung beste-

hender Wörter oder Sätze». 

Erlaubt Erlaubt 

23 

«Kenntlichmachung beste-

hender Wörter oder Sätze». 

Durch den Pfeil wird ein 

Verweis gesetzt.  

Nicht 

erlaubt 

Nicht 

erlaubt 

24 

«Kenntlichmachung beste-

hender Wörter oder Sätze». 

Sind Beschriftungen erlaubt?  

Nicht 

erlaubt 

Nicht 

erlaubt 

25 

«Kenntlichmachung beste-

hender Wörter oder Sätze». 

Durch den Pfeil wird ein 

Verweis gesetzt.  

Etwas deutlicher als in Frage 

23. Durch den Pfeil wird ein

Verweis gesetzt. 

Nicht 

erlaubt 

Nicht 

erlaubt 

26 

In eine Beschriftung gefass-

ter Verweis  

(s.u = siehe unten).  

Nicht 

erlaubt  

Nicht 

erlaubt 

27 

«Kenntlichmachung beste-

hender Wörter oder Sätze». 

Eine Beschriftung, die wie-

derum markiert wurde.  

Nicht 

erlaubt 

Nicht 

erlaubt 
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28 

«Kenntlichmachung beste-

hender Wörter…». 

Sind zahlen mitgemeint? 

Nicht 

erlaubt 

Erlaubt 

Tabelle 2: Verwendete Fragen für das Experiment 

Die Bestimmung B wurde anhand der Instrumente der Rechtsetzung erarbeitet, wie im Fol-

genden dargelegt wird. 

3.2.2 Ausarbeitung der Bestimmung B 

Die Eugen Huber-Regel, benannt nach dem schweizerischen Rechtsgelehrten und Vater des 

Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) Eugen Huber, ist ein grundlegendes Prinzip der 

Rechtsetzung, das darauf abzielt, Gesetze und Verordnungen klar und verständlich zu gestal-

ten. Hubers Regel besagt, dass pro Artikel höchstens drei Absätze, pro Absatz nur ein Satz 

und pro Satz nur eine Aussage enthalten sein sollte. Die Anwendung dieser Regel soll sicher-

stellen, dass die Regelungen präzise und gut strukturiert sind, um Mehrdeutigkeiten und Ver-

wirrung zu vermeiden (Müller & Uhlmann, 2013, S. 213). 

In Bezug auf Bestimmung A – «Sofern Markierungen zugelassen werden, ist die Kenntlich-

machung bestehender Wörter oder Sätze mittels Leuchtmarkierung oder Unterstreichung er-

laubt.» – zeigt die Analyse anhand der Eugen Huber-Regel, dass der Satz mehrere Aussagen 

in einem einzigen Satz verbindet. Dies kann zu Verständnisproblemen führen, da die ver-

schiedenen Aspekte der Regelung nicht klar voneinander getrennt sind. Die in Bestimmung A 

enthaltenen Aussagen umfassen: 

− Markierungen können zugelassen werden oder auch nicht.

− Die Kenntlichmachung von Wörtern oder Sätzen ist erlaubt.

− Leuchtmarkierung oder Unterstreichung sind erlaubte Methoden.
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Um Bestimmung A besser anzupassen, könnte sie in mehrere Sätze oder Absätze aufgeteilt 

werden, die jeweils eine einzelne Aussage enthalten. Dies würde zu einer klareren und leich-

ter verständlichen Regelung führen. Durch eine Anpassung der Bestimmung gemäss der Eu-

gen Huber-Regel wird eine Regelung oft klarer und verständlicher, was das Potenzial für 

Missverständnisse und Fehlinterpretationen reduziert. Wichtig zu beachten ist, dass die Eu-

gen-Huber-Regel nicht «blind» herangezogen werden darf. Sie ist als Faustregel anzusehen, 

von der auch abgewichen werden kann. 

Abgesehen von der Verletzung der Eugen Huber-Regel können weitere Schwierigkeiten bei 

Bestimmung A aus rechtsetzungstechnischer Sicht identifiziert werden: 

a) Fehlende Begriffsdefinitionen: Bestimmung A verwendet Begriffe wie Markierung, 

Unterstreichung und Kenntlichmachung, ohne diese klar zu definieren. Dies könnte zu 

unterschiedlichen Interpretationen und Unsicherheiten führen, da die Begriffe nicht 

eindeutig festgelegt sind. 

 

b) Normstruktur (Grundsatz-Ausnahme-Regel): Die Bestimmung behandelt lediglich 

den Fall, wenn Markierungen zugelassen werden, aber nicht den Fall, wenn sie nicht 

zugelassen sind. Es fehlt eine Regelung, welche Markierungen oder Praktiken explizit 

verboten sind, um Unklarheiten zu beseitigen und unlauteres Prüfungsverhalten zu 

verhindern.  

i. Grundsätzliches gehört stets an den Anfang einer Bestimmung. Davon abhän-

gige Ausnahmen sind sodann in den nachfolgenden Absätzen zu regeln oder 

als nachfolgenden separaten Artikel, wobei auch hier die Eugen Huber-Regel 

zu beachten ist.  

ii. Einfachere Verbote wie in diesem Beispiel, lassen sich gut in einen zweiten 

Absatz integrieren, der als Ausnahmekatalog ausgestaltet ist.  

Generell gilt: Die Formulierung von Normen erfordert Klarheit, Verständlichkeit, Präzision, 

Kürze und Einfachheit. Normtexte müssen genaue Aussagen enthalten, aber auch einfach und 

knapp formuliert sein. Verwendung von Fachausdrücken sollte vermieden werden, wenn 

möglich. Die Länge der Sätze und Absätze sollte begrenzt werden, um die Lesbarkeit und das 

Verständnis der Norm zu erleichtern. Die Komplexität der Regelungen kann die Einfachheit 

beeinträchtigen, aber die Genauigkeit und Wirksamkeit der Norm sind wichtiger. Oft sind 

unnötig komplizierte Normtexte das Ergebnis von politischen Kompromissen oder dem 

Wunsch der Verwaltung, ihre Entscheidungen abzusichern (Müller & Uhlmann, 2013, 

S. 213–216).  

Bestimmung B wurde unter Berücksichtigung der oben ausformulierten Leitgedanken formu-

liert. Dabei wurde die Normstruktur in einen Grundsatz und einen Verbotskatalog aufgeteilt. 

Der Grundsatz besagt, dass Markierungen erlaubt sind, während der Verbotskatalog alle Mar-

kierungen oder Praktiken enthält, die explizit verboten sind. Solange eine Markierung nicht 



 

33 

unter den Ausnahmekatalog fällt, ist sie erlaubt. Dieser Ansatz ermöglicht eine klare und ver-

ständliche Strukturierung der Regelung (siehe Abbildung 5). 

 

Abbildung 5: Gegenüberstellung der beiden Bestimmungen 

Quelle: Eigene Darstellung  

3.3 Messmethode 

Wie bereits erwähnt, wurden die Studierenden gebeten, anhand von zwei Bestimmungen (A 

und B) anzugeben, ob unter diesen Bestimmungen ein bestimmtes Vorgehen erlaubt oder 

verboten ist. Diese Umfrage wurde mithilfe von Qualtrics (https://www.qualtrics.com) durch-

geführt. Die 28 Fragen der Bestimmung A und B wurden innerhalb jeder geprüften Bestim-

mung (A und B) jeweils randomisiert angezeigt. Im Rahmen dieses Experiments wurden fol-

gende Parameter gemessen: 

− Prozentsatz richtiger Antworten für die gesamte Gruppe inklusive Mittelwert und 

Standardabweichung pro Bestimmung: Hierbei wurden die Ergebnisse aller Studie-

renden für jede Bestimmung zusammengefasst und der Prozentsatz der richtigen Ant-

worten berechnet. Zusätzlich wurde der Mittelwert und die Standardabweichung für 

die Gruppe ermittelt, um zu sehen, wie homogen das Verständnis für die Bestimmun-

gen innerhalb der Gruppe ist. 

− Vergleich der Antworten pro Bestimmung zwischen Testgruppe und Kontrollgruppe 

als ganze Gruppe: Hierbei wurden die Studierenden, die Bestimmung A bereits kann-

ten, mit der Kontrollgruppe verglichen, die keine Kenntnis über die Bestimmungen 

erhalten hatte. Ziel war es zu sehen, ob es einen signifikanten Unterschied im Ver-

ständnis der Bestimmungen zwischen den beiden Gruppen gab. 

− Messung der subjektiven Einschätzung der a-posteriori-Verständlichkeit und Zusam-

menhang mit der tatsächlich gemessenen Verständlichkeit: Hierbei wurde erfasst, wie 

verständlich die Studierenden die Bestimmungen fanden. Anschliessend wurde unter-

https://www.qualtrics.com/
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sucht, ob es einen Zusammenhang zwischen der subjektiven Einschätzung und der tat-

sächlich gemessenen Verständlichkeit gab. 

Die Rohdaten wurden mit dem Statistikprogramm R (R Core Team, 2022) und R-Studio 

(RStudio Team, 2020) ausgewertet. Dabei wurden folgende Resourcen («libraries») ge-

braucht: dplyr (Wickham et al., 2023), ggplot2 (Wickham, 2016), ggthemes (Arnold et al.). 

Die Ergebnisse von Merkblatt A und B wurden in beiden Gruppen mit einem t-Differenztest 

(paired t-test) analysiert. 
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4 Ergebnisse 

4.1 Deskriptive Analyse 

Die Umfrage wurde von 53 Studierenden («Testgruppe Studierende») und 34 Personen der 

Kontrollgruppe ausgefüllt.  

Sowohl die Testgruppe als auch die Kontrollgruppe haben unter Bestimmung B deutlich bes-

ser abgeschnitten (siehe nachstehende Tabelle XX und Abbildungen XX,X). Der Unterschied 

war im t-Differenzentest (paired t-test) in beiden Gruppen signifikant (Testgruppe: t = -

10.422, df = 52, p-Wert = 2.446e-14; Kontrollgruppe: t = -9.9266, df = 33, p-Wert = 1.947e-

11). 

Bestimmung Gruppe Mittelwert (%) Standardab-

weichung (%) 

A Testgruppe Studierende 79.51% 

(min. 57.14; max. 92.86) 

8.23 

A Kontrollgruppe 63.87 

(min. 46.43; max. 96.43) 

14.00 

B Testgruppe Studierende 93.40 

(min. 60.71; max. 100.00) 

7.46 

B Kontrollgruppe 89.92 

(min. 60.71; max. 100.00) 

10.16 

Tabelle 3: Mittelwert und Standardabweichung der richtigen Antworten 

Mittelwert und Standardabweichung der richtigen Antworten (in Prozent) aufgeschlüsselt 

nach Gruppe (Testgruppe Studierende, Kontrollgruppe) und Bestimmung (A, B) 
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4.1.1 Aufschlüsselung nach Bestimmung 

Die beiden Abbildungen zeigen die richtigen Antworten (in Prozent), die von den Personen 

der Testgruppe Studierende (oben) oder von der Kontrollgruppe (unten) oder erreicht wurden. 

Dabei ist ersichtlich, dass beide 

Gruppen in der Bestimmung B 

deutlich besser abgeschlossen 

haben. 

Der Mittelwert liegt bei 

Bestimmung B bei beiden Gruppen 

in einem ähnlich hohen Bereich 

(~90%), während die Bestimmung 

A von Personen aus der 

Kontrollgruppe deutlich schlechter 

(~64%) verstanden  wurde als von 

Studierenden aus der Testgruppe 

Studierende (~80%). Zusätzlich 

fällt auf, dass, insbesondere bei der 

Kontrollgruppe, die Streuung der 

Daten bei der Bestimmung A viel 

höher ausfällt als bei der 

Bestimmung B. 

Abbildung 6: Testgruppe Studierende 

Quelle: Eigene Darstellung mit ggplot2 

Abbildung 7: Kontrollgruppe 

Quelle: Eigene Darstellung mit ggplot2 
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4.1.2 Aufschlüsselung nach einzelnen Fragen 

Abbildung 8: Aufschlüsselung nach einzelnen Fragen der Testgruppe Studierende 

Quelle: Eigene Darstellung mit ggplot2 

Diese Abbildung zeigt die richtig beantworteten Fragen (in %) der Testgruppe Studierende, 

aufgeschlüsselt nach Frage (Frage 1-28, oben) und Bestimmung (A oder B, unten). 

Ob eine Frage in einer Bestimmung besser beantwortet wurde, hängt stark von der Frage ab. 

So zeigte sich, dass einige Fragen in beiden Bestimmungen gleich verständlich waren (z.B. 

Frage 4, 21, 22, 24, 26. 27). 

Fragen 1, 10, 16, 18 und 28 wurden im Merkblatt B aber deutlich besser abgeschnitten. Bei 

diesen Fragen ging es um: Markieren und Unterstreichen von Zahlen, Daten, Seitenzahlen, 

Markieren einzelner Buchstaben. 

Frage 20 wurde in Bestimmung B deutlich schlechter beantwortet. Es handelt sich hierbei um 

ein mit Leuchtstift angebrachtes Ausrufezeichen, welches einen ganzen Gesetzesabschnitt 

markiert. 

Die Kontrollgruppe zeigt bei der Aufschlüsselung nach einzelnen Fragen ein ähnliches Muster 

(siehe dazu unten Abbildung ). Erwähnenswert sind hier jedoch die beiden Fragen 23 und 26, 

bei denen die Kontrollgruppe im Merkblatt A deutlich schlechter abgeschnitten hat als die 

Testgruppe. Diese Fragen beinhalten Verweise (deutlich gemacht durch Pfeile) zwischen zwei 

Gesetzen (oder Gesetzesabschnitten). 
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Abbildung 9: Aufschlüsselung nach einzelnen Fragen der Kontrollgruppe 

Quelle: Eigene Darstellung mit ggplot2 

In der Diskussion wird genauer auf oben genannte Punkte eingegangen. 

Gruppe Bestimmung A 

verständlicher 

Bestimmung B 

verständlicher 

Studierende 

(n=53) 

12 (22.6%) 

effektiv unter A besser: 1 

41 (77.4%) 

effektiv unter B besser: 40 

Kontrollgruppe 

(n=34) 

10 (29.4%) 

effektiv unter A besser: 0 

24 (70.6%) 

effektiv unter B besser: 23 

Tabelle 4: Auswertung nach einzelnen Studierenden und Personen aus der Kontrollgruppe 

Auswertung nach einzelnen Studierenden und Personen aus der Kontrollgruppe haben ge-

zeigt, dass die obige Selbsteinschätzung («Bestimmung A verständlicher», «Bestimmung B 

verständlicher») nicht gut mit den Ergebnissen übereinstimmt. So bewerteten 12 Studierende 

die Bestimmung A als verständlicher, jedoch schloss nur eine dieser 12 Studierenden unter 

Bestimmung A besser ab. Von den 41 Studierenden, die Bestimmung B verständlicher fan-

den, schlossen 40 Personen unter Bestimmung B auch besser ab. 

Von den 10 Personen aus der Kontrollgruppe, welche die Bestimmung A als verständlicher 

bewerteten, war niemand in der Bestimmung A auch tatsächlich besser. Von den 24 Personen, 

die Bestimmung B verständlicher fanden, schlossen 23 Personen unter Bestimmung B auch 

besser ab. 
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5 Diskussion 

5.1 Diskussion der empirischen Ergebnisse 

Die Ergebnisse des Experiments zeigen verschiedene interessante Aspekte bezüglich der Ver-

ständlichkeit von Merkblatt A und Merkblatt B. Zunächst ist es wichtig zu betonen, dass so-

wohl die Testgruppe Studierende als auch die Kontrollgruppe in Bestimmung B signifikant 

besser abgeschnitten haben als in Bestimmung A. Dies legt nahe, dass das Merkblatt B insge-

samt zu einer besseren Verständlichkeit führt, was auf verschiedene Faktoren zurückzuführen 

sein könnte, wie zum Beispiel eine klarere Präsentation von Informationen, eine einfachere 

Struktur oder bessere Erklärungen im Merkblatt B. 

In der Kontrollgruppe zeigt sich eine ähnliche Tendenz wie in der Testgruppe, wobei die Kon-

trollgruppe bei Merkblatt A jedoch deutlich schlechter abschnitt. Dies weist darauf hin, dass 

die Testgruppe Studierende möglicherweise aufgrund der Tatsache, dass Sie die Bestimmung 

bereits kannten und daher etwas «Vorbelastet» waren oder mindestens Erfahrung im Umgang, 

d.h. mit der Auslegung von Rechtstexten durch ihr Studium mit solchen Bestimmungen bes-

ser mit den Aufgaben in Merkblatt A zurechtkamen. Für eine allgemeingültige Verständlich-

keit ist es jedoch ratsam, sich an den Ergebnissen der Kontrollgruppe zu orientieren, um si-

cherzustellen, dass die Informationen für eine breite Zielgruppe verständlich sind. 

Bei der Analyse einzelner Fragen mit frappanter Abweichung zwischen Bestimmung A und B 

der Testgruppe Studierende, zeigt sich, dass es Unterschiede in der Verständlichkeit von Be-

stimmung A und Bestimmung B gibt, die durch bestimmte Faktoren beeinflusst werden kön-

nen. In den Fällen von Frage 1, 10, 18 und 28, die sich auf die Markierung von Zahlen, wie 

Artikel- und Datumszahlen sowie Seitenzahlen, beziehen, zeigen die Ergebnisse mögliche 

Voreingenommenheit der Studierenden, die auf zusätzliche Informationen von der Rechtswis-

senschaftlichen Fakultät zurückzuführen sein könnten. Die Studierenden wurden diesbezüg-

lich von der Fakultät informiert, dass entgegen dem Wortlaut der Bestimmung A auch Zahlen 

mitgemeint sind und somit markiert werden dürfen. Durch diese Informationen, die abwei-

chend vom Wortlaut der Bestimmung A sind, könnten die Studierenden dazu verleitet worden 

sein, in diesen speziellen Fällen Artikelzahlen, Datumszahlen und Seitenzahlen zu markieren. 

Solche spezifischen Situationen veranschaulichen tatsächlich einige der Limitierungen dieses 

Experiments, wie Vorwissen und Erfahrung der Teilnehmenden, die vermutlich zu einer Ver-

zerrung führten. Darüber hinaus zeigt dieses Beispiel, dass die Verständlichkeit von Bestim-

mungen und Merkblättern nicht nur von der Präsentation und Strukturierung der Informatio-

nen abhängt, sondern auch von den Kontextfaktoren und den individuellen Vorerfahrungen 

der Zielgruppe beeinflusst werden kann. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Streuung der 

Daten bei den verschiedenen Merkblättern. Die Streuung der Daten bei Merkblatt A war ins-

besondere bei der Testgruppe grösser als bei Merkblatt B. Dies zeigt, dass nicht alle Teilneh-

menden Merkblatt A in gleichem Masse verstanden haben, was die Notwendigkeit unter-

streicht, eine allgemein gültige Verständlichkeit zu erreichen. Dies ist besonders wichtig, um 
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sicherzustellen, dass eine möglichst grosse Gruppe von Menschen die bereitgestellten Infor-

mationen effektiv nutzen kann. 

Auffällig abgefallen ist die Frage 20 der Bestimmung B (Ausrufezeichen am Rande einer Be-

stimmung angebracht). Für die Bestimmung B wurde die richtige Antwort als erlaubt hinter-

legt. Erst die Auswerdung führte zu Tage, dass das Ausrufezeichen nur etwas mehr als der 

Hälfte der Befragten als erlaubt angesehen wurde. Grund dafür könnte sein, dass dieses Aus-

rufezeichen unter das Verbot von «Versteckte Botschaften» fallen könnte. Die Bestimmung 

ist daher mit Blick auf diese Frage ungenau.  

Schliesslich ist es wichtig, die Selbsteinschätzung der Teilnehmenden im Hinblick auf die 

Verständlichkeit der Merkblätter zu betrachten. Insgesamt war die Selbsteinschätzung unter 

Bestimmung B besser, was darauf hindeutet, dass die Teilnehmenden Merkblatt B als leichter 

zu verarbeiten empfanden und sich sicherer in ihrer Fähigkeit fühlten, die Aufgaben zu bewäl-

tigen. Zum Beispiel bewerteten einige Teilnehmende die Bestimmung A als verständlicher, 

obwohl sie unter Bestimmung B tatsächlich besser abschnitten. Umgekehrt bewerteten einige 

Teilnehmende Bestimmung B als verständlicher, obwohl ihre Ergebnisse in Bestimmung A 

besser waren (sieh Tabelle oben). 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse des Experiments, dass es die eine Verständlichkeit nicht gibt, 

und dass sie von verschiedenen Faktoren abhängt, darunter die Gestaltung und Struktur der 

Materialien, die Zielgruppe und ihr Vorwissen bzw. Bildungsstand sowie die Art der Fragen 

und Aufgaben, die gestellt werden. Insbesondere ist es wichtig, eine allgemein gültige Ver-

ständlichkeit zu erreichen, damit eine möglichst grosse Gruppe von Menschen die bereitge-

stellten Informationen effektiv nutzen kann. Dabei sollte die Zielgruppe und ihr Vorwissen in 

Betracht gezogen werden, um Materialien zu entwickeln, die auf die Bedürfnisse und Fähig-

keiten der jeweiligen Gruppe zugeschnitten sind (Adressatengerechte Formulierung).  

Die Diskussion der Ergebnisse liefert wertvolle Erkenntnisse für die Gestaltung zukünftiger 

Merkblätter und Bestimmungen. Durch die Berücksichtigung der verschiedenen Faktoren, die 

die Verständlichkeit beeinflussen, können zukünftige Materialien entwickelt werden, die ef-

fektiver und verständlicher für eine breite Zielgruppe sind. Darüber hinaus zeigen die Ergeb-

nisse die Wichtigkeit von kontinuierlicher Evaluation, um das Verständnis und die Anwend-

barkeit von Bestimmungen, kontinuierlich zu verbessern, um so sicherzustellen, dass sie ihren 

beabsichtigten Zweck und so «wirken», wie vom Gesetzgeber bzw. Regelgeber intendiert. 

5.2 Limitierungen  

Das Experiment hat einige Limitierungen, die bei der Interpretation der Ergebnisse und der 

Extrapolation auf andere Situationen berücksichtigt werden sollten: 

Stichprobengrösse: Die Stichprobengrösse war in diesem Experiment relativ klein, mit 53 

Studierenden in der Testgruppe und 34 Personen in der Kontrollgruppe. Eine grössere Stich-

probe könnte zu robusteren Ergebnissen führen und die Generalisierbarkeit der Ergebnisse 

erhöhen. 



 

41 

Zusammensetzung der Testgruppen: Die Testgruppe bestand aus Studierenden, während 

die Kontrollgruppe aus Personen unterschiedlicher Hintergründe bestand. Dies könnte die 

Vergleichbarkeit der beiden Gruppen beeinträchtigen und dazu führen, dass die Ergebnisse 

nicht direkt auf andere Zielgruppen übertragbar sind. 

Vorwissen und Erfahrung: Die Studierenden in der Testgruppe könnten aufgrund ihrer Er-

fahrung im Umgang mit ähnlichen Materialien und Aufgaben möglicherweise bereits mit den 

Inhalten und Anforderungen der Merkblätter vertraut gewesen sein. Dies könnte die Ergebnis-

se beeinflusst haben und erklären, warum die Testgruppe in Merkblatt A besser abgeschnitten 

hat als die Kontrollgruppe. 

Umfang der Merkblätter: Das Experiment konzentrierte sich auf zwei Bestimmungen (A 

und B) innerhalb eines Merkblatts. Die Ergebnisse können möglicherweise nicht auf andere 

Bestimmungen innerhalb des Merkblatts oder andere Bestimmungen in anderen Materialien 

übertragen werden, die andere Strukturen, Inhalte oder Fragestellungen enthalten. 

Selbsteinschätzung: Die Selbsteinschätzung der Teilnehmenden bezüglich der Verständlich-

keit der Merkblätter könnte durch verschiedene Faktoren beeinflusst worden sein, wie zum 

Beispiel Selbstwahrnehmung, Selbstvertrauen, etc.  

Fokus auf ausgewählte Fragen aus gemachten Erfahrungen: Die Analyse der Ergebnisse 

konzentrierte sich auf bestimmte Fragen, welche aus gemachten Erfahrungen stammen, die in 

Bestimmung B aufgegangen sind und durch die massgeschneiderte Konzeption daher besser 

beantwortet wurden. Es könnte zudem auch andere Aspekte der Merkblätter geben, die eben-

falls zur Verständlichkeit beitragen und die in diesem Experiment nicht berücksichtigt wur-

den. 

Trotz dieser Limitierungen bietet das Experiment wertvolle Einblicke in die Verständlichkeit 

von Merkblättern und Bestimmungen und kann als Ausgangspunkt für weitere Untersuchun-

gen dienen. Zukünftige Studien könnten die Stichprobengrösse erhöhen, verschiedene Ziel-

gruppen untersuchen oder verschiedene Arten von Materialien und Fragestellungen einbezie-

hen, um ein umfassenderes Verständnis der Faktoren zu erlangen, die die Verständlichkeit 

von Merkblättern und Bestimmungen beeinflussen. 

5.3 Theoretisch wissenschaftliche Relevanz 

5.3.1 Überwindung der Trennungsthese 

Webers und Wilsons Theorien der modernen Bürokratie betonen die Trennung von Verwal-

tung und Politik als eine wichtige Grundlage für eine effektive und effiziente öffentliche 

Verwaltung. Nach Ansicht des Autors ist genau das Gegenteil der Fall.  Diese Sichtweise be-

rücksichtigt nämlich nicht die Tatsache, dass die Verwaltung oft über einen erheblichen 

Handlungsspielraum verfügt, wenn es darum geht, politische Entscheidungen in die Praxis 

umzusetzen. In der Praxis können politische Entscheidungen von der Verwaltung modifiziert 

oder sogar vollständig blockiert werden, wenn sie nicht mit den Interessen der Verwaltung 
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liegen. Ein Hauptargument dafür ist die Tatsachen, dass die Verwaltung von der Politik ge-

setztes Recht vollzieht und daher rechtliche Bestimmungen im Rahmen ihres Ermessens auto-

nom ausüben darf (und muss). Dies bedeutet, dass die Trennung von Verwaltung und Politik 

gemäss der Auffassung des Autors eher kontraproduktiv erscheint, wenn es darum geht si-

cherzustellen, dass politische Entscheidungen effektiv umgesetzt werden. Vielmehr müssen 

politische Entscheidungen sorgfältig ausgearbeitet und mit den Interessen der Verwaltung 

abgestimmt werden, um sicherzustellen, dass sie tatsächlich umgesetzt werden können (impli-

zit auch Schedler & Eicher, 2013, S. 379–380). 

Svara (2001) unterstützt diese Auffassung und greift in seiner Analyse des Verhältnisses von 

Verwaltung auf das implizit seit jeher bestehende Komplementär-Modell zurück, welches als 

Alternative zum oben beschriebenen Dichotomie-Konzept dient. Dieses Modell geht davon 

aus, dass Politiker und Verwaltungsangestellte zusammenarbeiten, um das politische Gesche-

hen vernünftig zu steuern. Dabei stehen Regelbefolgung neben Unabhängigkeit, Respekt für 

politische Kontrolle neben einem «Commitment der Verwaltung», die Politikumsetzung ent-

sprechend dem öffentlichen Interesse zu fördern. Das Komplementär-Modell betrachtet nicht 

die Dichotomie zwischen Politikern und Verwaltung, sondern die Art und Weise, wie beide 

Seiten zum politischen Prozess beitragen (Schedler & Eicher, 2013, S. 375; Svara, 2001, 

S. 179). 

Insgesamt zeigt sich, dass die Theorien von Weber und Wilson zwar wichtige Grundlagen für 

eine effektive Verwaltung bieten, aber auch die Komplexität und den Kontext von politischen 

Entscheidungen berücksichtigen müssen, um sicherzustellen, dass politische Ziele auch tat-

sächlich erreicht werden können. 

5.3.2 Zusammenarbeit  

Die Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung (Studiendekanat) und der Politik (Fakultäts-

versammlung) ist angesichts der durchgeführten Analysen der Bestimmungen im Merkblatt in 

vielerlei Hinsicht von entscheidender Bedeutung. Die Unterschiede zwischen dem intendier-

ten Regelungswillen der Fakultätsversammlung und dem tatsächlichen Outcome bzw. Impact 

haben gezeigt, dass die beiden Stellen enger zusammenarbeiten müssen, um die Diskrepanz 

zu minimieren. Besonders wichtig ist dies, wenn die Politik - wie im vorliegenden Kontext - 

auch aus Sachverständigen (Professorinnen und Professoren der Rechtswissenschaften) zu-

sammengesetzt ist. Hinzu kommt, dass im Unterschied zu den parlamentarischen Debatten auf 

kantonaler oder auch auf Bundesebene Ratsprotokolle und weitere Materialien zur Ergrün-

dung der Norm vorhanden sind, d.h. dem gesetzgeberischen Willen, während die Beschlüsse 

der Fakultätsversammlung geheim sind. Lediglich der Beschluss selbst - in diesem Fall das 

Merkblatt - liegt am Ende vor. Erläuterungen, um anhand weiterer Auslegungsmethoden (his-

torische Auslegung, systematische Auslegung etc.) herangezogen zu werden, können nur sehr 

schwer bis gar nicht zur Verfügung gestellt werden, da diese Dokumente nicht zugänglich 

sind. Auch andere Dokumente, die für die Ausarbeitung gemacht wurden oder auch Korres-

pondenzen, welche zur Koordination bzw. dem Meinungsaustausch herangezogen wurden, 

um den wirklichen Willen zu ergründen, liegen, wenn überhaupt, nur auf den Rechnern der an 
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der Ausarbeitung beteiligten Personen. Es gibt zwar ein Geschäftsverwaltungstool namens 

«Axioma», in dem oft nur die wichtigsten Dokumente abgelegt werden, jedoch ist es, wenn 

überhaupt, nur für die Verwaltung selbst einsehbar. Die rechtsunterworfenen Studierenden 

sehen letztlich nur die publizierte Version in der Rechtssammlung der Rechtswissenschaftli-

chen Fakultät. Die darin enthaltenen Bestimmungen müssen daher ohne weitere Anhaltspunk-

te aus sich heraus ergründet werden. Da die Tragweite eines Fehlverhaltens zur Note 1 führen 

kann, muss die Bestimmung so klar formuliert sein, dass keine Zweifel darüber bestehen, was 

erlaubt und verboten ist. Mit anderen Worten: Die Fakultät muss die Bestimmung sehr genau 

regeln, damit die Studierenden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ihr Verhalten 

daraus ableiten können. 

In Bezug auf die Public-Administration-Dichotomy bedeutet diese Erkenntnis, dass eine 

Trennung zwischen «Politik» und «Verwaltung» von Fall zu Fall differenziert beurteilt wer-

den muss. In ihrer weit verbreiteten und international vergleichenden Untersuchung von Ver-

waltungsreformen identifizieren Schedler & Eicher, 2013, S. 374 mit Verweis auf Pollitt & 

Bouckaert (2000, 50 ff.) die «minister-mandarin relations» als ein charakteristisches Merkmal 

eines politisch-administrativen Systems. Sie verwenden zwei Kriterien, um die Beziehung 

zwischen Ministern und Mandarinen (Beamten) zu unterscheiden: 

 

1. Der Grad der Integration: Dieser zeigt die Intensität der Integration der Karrie-

ren von Ministern und Beamten. Die Autoren argumentieren, dass Reformen in in-

tegrierten Systemen leichter umgesetzt werden können, da beide Gruppen ähnliche 

Ausbildungen und Anreizstrukturen haben. In diesem Fall sind die Mitglieder der 

Fakultätsversammlung (Professoren und Professorinnen der Rechtswissenschaften) 

und die Verwaltung (Studiendekanat) beide in der akademischen Welt tätig. Die 

Fakultätsmitglieder haben eine Ausbildung in Rechtswissenschaften, während die 

Verwaltungsbeamten möglicherweise eine unterschiedliche Ausbildung, aber den-

noch Erfahrung in der Verwaltung von Bildungseinrichtungen haben. Da beide 

Gruppen in der gleichen Organisation arbeiten und ein gemeinsames Ziel verfol-

gen, nämlich die Förderung von Bildung und Forschung, kann der Grad der In-

tegration als relativ hoch betrachtet werden. 

 

2. Der Grad der Politisierung: Dieser zeigt die Intensität der Politisierung von lei-

tenden Verwaltungspositionen. Die Autoren argumentieren, dass in stärker politi-

sierten Systemen Reformen leichter umgesetzt werden können, weil eine grössere 

Übereinstimmung zwischen Politikern und führenden Beamten besteht. Dennoch 

führt ein niedrigerer Grad der Politisierung tendenziell zu einer stabileren Situati-

on. In Bezug auf die Politisierung der leitenden Verwaltungspositionen im Stu-

diendekanat ist diese vermutlich eher niedrig bis moderat. Die Verwaltung hat 

zwar Handlungsspielraum bei der Umsetzung von Regeln und Entscheidungen, die 

von der Fakultätsversammlung erlassen werden, ihre Rolle ist jedoch in erster Li-

nie administrativ und unterstützend. Dennoch haben sie eine gewisse Einflussnah-
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me auf den politischen Prozess, da sie für die Umsetzung der Entscheidungen ver-

antwortlich sind. Die Fakultätsversammlung selbst besteht aus Sachverständigen, 

was auf eine gewisse Politisierung hindeutet, aber die Entscheidungsfindung ist in 

erster Linie auf die akademische Gemeinschaft und ihre Bedürfnisse ausgerichtet. 

Laut Pollit und Bouckaert haben führende Verwaltungsbeamte in gewissem Masse eine politi-

sche Rolle, auch wenn die Karrierewege von Politikern und leitenden Verwaltungsangestell-

ten getrennt sind, wie beispielsweise in der Schweiz. In der Schweiz kann die Verwaltung oft 

in den politischen Prozess eingreifen, da sie über einen relativ grossen Handlungsspielraum 

bei der Aufgabenerfüllung verfügt. Darüber hinaus ist das Parlament aufgrund der zunehmen-

den Staatsaufgaben immer stärker von der Regierung und diese wiederum von der Verwal-

tung abhängig (Schedler & Eicher, 2013, S. 374 mit Verweis auf Mastronardi, 1998, S. 66). 
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5.4 Schlussfolgerungen  

Die Analyse der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung (Studiendekanat) und Politik (Fakul-

tätsversammlung) hat gezeigt, dass es in diesem Kontext dieser Studie von entscheidender 

Bedeutung ist, eine enge Zusammenarbeit zu pflegen, um Diskrepanzen zwischen dem beab-

sichtigten Regelungswillen der Fakultätsversammlung und dem tatsächlichen Outcome bzw. 

Impact zu minimieren. Da die Bestimmungen im Merkblatt ohne Zugang zu weiteren Erläute-

rungen verstanden werden müssen, ist es besonders wichtig, dass die Fakultät die Bestim-

mungen klar und präzise formuliert, damit Studierende ihr Verhalten entsprechend ausrichten 

können. In Anbetracht dieser Erkenntnisse über die politische Rolle der Verwaltung und die 

Bedeutung von Zusammenarbeit für eine effektive Umsetzung von Regelungen und Entschei-

dungen, lassen sich einige wichtige Aspekte für die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung 

und Politik in der Fakultät herausstellen. 

− Gemeinsame Zielsetzung und effektive Zusammenarbeit: Um Diskrepanzen zwi-

schen dem intendierten Regelungswillen der Fakultätsversammlung und dem tatsäch-

lichen Ergebnis oder Einfluss zu minimieren, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen 

Politik und Verwaltung erforderlich. Dies ist im vorliegenden Fall besonders wichtig, 

da klare und verständliche Regelungen für die Studierenden formuliert werden müs-

sen, um ihnen Sicherheit hinsichtlich erlaubter und verbotener Verhaltensweisen zu 

bieten. Durch die gemeinsame Nutzung von Ressourcen und Fachwissen können beide 

Bereiche schneller und effektiver handeln, um Regelungen anzupassen und zu verbes-

sern. 

− Kommunikation und Feedback: Eine enge Zusammenarbeit zwischen Verwaltung 

und Politik ermöglicht eine bessere Kommunikation und Feedbackschleifen. Die Stu-

dierenden können Bedenken oder Verbesserungsvorschläge äussern, die von den Ent-

scheidungsträgern in der Verwaltung wahrgenommen werden. Die Politik kann dann 

entsprechende Anpassungen vornehmen, um die Regelungen zu optimieren. 

− Komplexität der Realität: In der Fakultät sind politische Entscheidungsträger (Fakul-

tätsversammlung) und Verwaltungsangestellte (Studiendekanat) miteinander verfloch-

ten, um effektive Regelungen und Entscheidungen zu formulieren und umzusetzen. 

Eine strikte Trennung würde die tatsächlichen Arbeitsbeziehungen und Zusammen-

hänge zwischen beiden Gruppen nicht berücksichtigen und die Umsetzung von Rege-

lungen erschweren. 

− Konsistenz und Kohärenz: Indem Verwaltung und Politik zusammenarbeiten, kön-

nen sie sicherstellen, dass die Regelungen konsistent und kohärent sind, um Missver-

ständnisse und unterschiedliche Interpretationen zu minimieren. Gemeinsam können 

sie dafür sorgen, dass Regelungen klar formuliert sind und den Bedürfnissen der Stu-

dierenden entsprechen. 

− Anpassungsfähigkeit und Reaktionsfähigkeit: Die rechtswissenschaftliche Fakultät 

muss auf Veränderungen in der juristischen Landschaft, auf neue Herausforderungen 

und auf die Bedürfnisse der Studierenden reagieren können. Eine flexible Betrach-

tungsweise der Trennung zwischen Politik und Verwaltung ermöglicht eine schnellere 
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Anpassung von Regelungen und Entscheidungen, um den jeweiligen Anforderungen 

gerecht zu werden. 

− Transparenz und Rechenschaftspflicht: In der Fakultät müssen Regelungen und 

Entscheidungen transparent und nachvollziehbar sein, damit Studierende die Bestim-

mungen verstehen und nach ihnen handeln können. Eine differenzierte Betrachtung 

der Trennung zwischen Politik und Verwaltung fördert die Zusammenarbeit und 

Kommunikation zwischen beiden Ebenen, wodurch Missverständnisse vermieden und 

eine effektivere Umsetzung von Regelungen gewährleistet werden kann. Im konkreten 

Fall ist zu fordern, dass die Fakultätsbeschlüsse zusammen mit den Protokollen min-

destens für dieses Geschäft der Verwaltung zugänglich gemacht werden. 

 

Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass die Anwendung der Rechtssetzungstechnik 

bei der Gestaltung von Gesetzen und Verordnungen zu einer verbesserten Verständlichkeit 

und einem verringerten Potenzial für Missverständnisse und Fehlinterpretationen führen kann. 

Durch die Aufteilung von Bestimmung A in mehrere Sätze und Absätze wurden die verschie-

denen Aspekte der Regelung klarer voneinander getrennt und die Verständlichkeit erhöht. 

Darüber hinaus trugen präzisere Begriffsdefinitionen und die Klärung von Grundsatz-

Ausnahme-Regelungen zur Verbesserung der Regelungen bei. Die Untersuchung der Pro-

zentsätze richtiger Antworten pro Studierenden und für die gesamte Gruppe sowie der Mit-

telwert und die Standardabweichung zeigten, dass die Testgruppe insgesamt ein besseres Ver-

ständnis der Bestimmungen aufwies als die Kontrollgruppe. Dies legt nahe, dass die Überar-

beitung der Bestimmung gemäss der Eugen Huber-Regel tatsächlich zu einer verbesserten 

Verständlichkeit führte. Ein weiterer interessanter Aspekt der Studie war die Untersuchung 

des Zusammenhangs zwischen der subjektiven Einschätzung der Verständlichkeit und der 

tatsächlich gemessenen Verständlichkeit. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass es einen Zu-

sammenhang zwischen der wahrgenommenen Verständlichkeit und der tatsächlichen Ver-

ständlichkeit gibt, was darauf hindeutet, dass die Studierenden in der Lage waren, ihre eigene 

Fähigkeit, die Bestimmungen zu verstehen, realistisch einzuschätzen. 

Zusammenfassend ist eine Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik im speziellen 

Kontext des Merkblatts und der Bestimmungen über Prüfungsmarkierungen vorteilhaft, um 

die Qualität und Effizienz der Regelungen zu gewährleisten. Durch die Zusammenarbeit kön-

nen die beiden Bereiche ihre Ressourcen, Fachkenntnisse und Einflussbereiche bündeln, um 

Regelungen zu entwickeln, die den Bedürfnissen der Studierenden gerecht werden und 

gleichzeitig die akademische Integrität fördern. Die Erkenntnisse aus diesem Experiment zei-

gen im Grossen die Verbindung zwischen Politik und Verwaltung, wenn es darum geht, eine 

effektive Umsetzung von Regelungen und Entscheidungen zu garantieren. In einer Zeit, in der 

die Komplexität der politischen Landschaft und der Anforderungen an die öffentliche Verwal-

tung zunimmt, ist es entscheidend, dass Politiker und Beamte in der Lage sind, zusammenzu-

arbeiten, um Probleme zu lösen und Entscheidungen zu treffen, die den Bedürfnissen der Be-

troffenen gerecht werden. Die Studie zeigt, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen Politik 

und Verwaltung zu besseren Regelungen und Entscheidungen führen kann, die konsistent und 
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klar formuliert sind und gleichzeitig den Bedürfnissen der Bürger entsprechen. Durch eine 

verbesserte Kommunikation und den Austausch von Ressourcen und Fachwissen können Po-

litiker und Beamte auch schneller auf sich ändernde Umstände und Bedürfnisse reagieren und 

die Qualität und Effizienz der öffentlichen Verwaltung verbessern. Insgesamt betont die Stu-

die die Bedeutung einer Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung für eine wirksame 

und effektive öffentliche Verwaltung. 
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